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1. Ausgangssituation 
1.1. Programm „Aktive Stadt- und Ortsteil-

zentren“ 

In vielen Kommunen sind Funktionsverluste 

und Gebäudeleerstände in den zentralen 

Versorgungsbereichen zu beobachten. Vor 

diesem Hintergrund haben Bund und Länder 

2008 mit dem Programm "Aktive Stadt- und 

Ortsteilzentren" einen Förderschwerpunkt 

gesetzt, um die zentralen Versorgungsberei-

che durch eine Kombination von Baumaß-

nahmen zur Stärkung der Nutzungsvielfalt 

mit Beteiligungs- und Mitwirkungsmaßnah-

men zu unterstützen.  

 

Das Programm "Aktive Stadt- und Ortsteil-

zentren" soll zur Vorbereitung und Durchfüh-

rung von Gesamtmaßnahmen zur Erhaltung 

und Entwicklung dieser Bereiche als Stand-

ort für Wirtschaft, Kultur sowie als Orte zum 

Wohnen, Arbeiten und Leben dienen. 

 

Die Ortsmitte der Stadt Lebach ist 2008 als 

Fördergebiet in das Städtebauförderungs-

programm aufgenommen worden. Das Mi-

nisterium für Inneres, Bauen und Sport be-

gleitet die Planungen und Entwicklungen in 

Lebach inhaltlich und als Fördergeber. 

 

Programmziele dabei sind: 

 

Funktionsvielfalt und Versorgungssicherheit 

 Erhaltung und Entwicklung zentraler 

Versorgungsbereiche als Orte zum 

Wohnen und Arbeiten, für Wirtschaft 

und Handel, Kultur und Bildung sowie 

für Versorgung und Freizeit 

 

 Nutzungsvielfalt durch Stärkung der 

Wohnfunktion, kultureller und öffentli-

cher Einrichtungen 

 

Soziale Kohäsion 

 Vielfältige Wohnformen für alle gesell-

schaftlichen Gruppen 

 

 Sozialer Zusammenhalt durch Ge-

meinschaftseinrichtungen für gruppen-

übergreifende Begegnung und Aus-

tausch 

 

Aufwertung des öffentlichen Raumes 

 Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der öf-

fentlichen Räume für alle gesellschaft-

lichen Gruppen 

 

 Belebung der Zentren durch Raum für 

Aktivitäten und Orte zum Verweilen 

 

Stadtbaukultur 

 Räumliche Vielfalt durch Erhalt und 

behutsame Anpassung kleinteiliger 

Raumstrukturen sowie durch Aktivie-

rung und stadtverträgliche Integration 

freier Räume und Flächen 

 

 Pflege des Stadtbildes durch Erhalt 

und Schaffung stadtbaukultureller 

Qualitäten (z.B. mithilfe von städte-

baulichen und Architekturwettbewer-

ben) 

 

Stadtverträgliche Mobilität 

 Integration und Optimierung von 

Bahn-, Bus-, Kfz-, Rad- und Fußver-

kehr 

 

 Barrierefreie und qualitätsvolle Gestal-

tung der Verkehrsräume 

 

Partnerschaftliche Zusammenarbeit 

 Einbeziehung der Bürgerinnen und 

Bürger in die Zentrenentwicklung 

 

 Aktivierung, effektive Mitwirkung und 

partnerschaftliche Kooperation aller 

Akteursgruppen der Zentrenentwick-

lung und Verstetigung kooperativer 

Prozesse (u.a. mithilfe von Immobi-

lien- und Standortgemeinschaften) 

 
Diese Programmziele sind auch für die In-

nenstadt von Lebach relevant. Es ist Auf-

gabe des TEKO/ISEKs, Maßnahmen zu 
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identifizieren, die zur Erfüllung der Pro-

grammziele dienen. 

 

Als Grundlage dient das Teilräumliche Ent-

wicklungskonzept aus dem Jahr 2011, dass 

dem damaligen Bearbeitungsstand entspre-

chend eine Analyse der Bestandssituation 

durchgeführt und Maßnahmen identifiziert 

hat. 

 

Bei dem vorliegenden ISEK als Fortschrei-

bung des TEKO geht es sowohl um die Eva-

luierung als auch um eine Erweiterung des 

ursprünglichen Fördergebietes. Dies wird im 

Folgenden erläutert. 

 

 

1.2. Ziele des GEKO und des TEKO 

Als grundlegende Basis für die künftige Ent-

wicklung im Stadtgebiet wurde im Jahr 2011 

ein sogenanntes Gemeindeentwicklungs-

konzept (GEKO) entwickelt sowie darauf 

aufbauend im Jahr 2011 ein Teilräumliches 

Entwicklungskonzept (TEKO) für die Leba-

cher Innenstadt. 

 

Planungsanlass des GEKO war es, auf 

Grundlage einer städtebaulichen Analyse 

des Gemeindegebietes Stärken, Schwä-

chen, Chancen und Handlungsschwer-

punkte zu den Bereichen Bevölkerungs-

struktur, Städtebau und Wohnen, soziale 

und bildungsbezogene Infrastruktur, Wirt-

schaftsstruktur, Verkehr und Erreichbarkeit, 

Umwelt sowie Energie/ Klima zu erarbeiten.  

 

Darauf aufbauend konnten unter Einbezie-

hung der Bevölkerung Leitbilder entwickelt 

und schließlich Handlungsempfehlungen in 

Form eines Leitfadens („roter Faden“) formu-

liert werden. 

 

Die im GEKO herausgearbeiteten Leitbilder 

bilden die Grundlage für das TEKO/ISEK. 

Der im Rahmen des ISEK formulierte Maß-

nahmenkatalog dient der Umsetzung dieser 

Leitthemen. Die bereits im GEKO für die Ge-

samtgemeinde genannten Maßnahmen gel-

ten für das ISEK analog. Für weitere Infor-

mationen wird an dieser Stelle auf den Be-

richt zum GEKO verwiesen.  

 

Eine wichtige demographische Grundlage 

des GEKO ist der Bevölkerungsstand. Die-

ser ist beispielsweise im Lauf des Jahres 

2019 weitgehend homogen geblieben und 

hat sich kaum verändert. Gegenüber einer 

Vergleichszahl Ende 2017 hat sich der Be-

völkerungsstand leicht erhöht, gegenüber 

den Aussagen des GEKO von 2011 etwas 

verringert. 

 

Ziel muss daher weiter eine Stabilisierung 

und Stärkung sein, um weitere Bevölke-

rungsrückgänge z.B. durch Wegzüge zu ver-

hindern. 

 

Im GEKO wurden folgende Leitbilder und 

thematisch differenzierte Entwicklungsziele 

formuliert: 

 

Leitbild „Mittelzentrum Lebach“ − Zentrale 

Funktion als Mittelzentrum erhalten und stär-

ken: Wohnstadt, Bildungsstadt, Einkaufs-

stadt und ÖPNV-Knotenpunkt:  

 Sicherung sowie bedarfsgerechte An-

passung des breit gefächerten Schulan-

gebotes bzw. vorschulischer Einrichtun-

gen  

 Stärkung bestehender und Ausbau wei-

terer Bildungsangebote für Ältere 

 Ausbau des Einzelhandelangebots, ins-

besondere im mittel- und langfristigen 

Bedarf 

 Wiederbelebung der Innenstadt in bauli-

cher und sozialer Hinsicht, z.B. durch 

Stärkung der Wohnfunktion in der Innen-

stadt, Ansiedlung von Gastronomie, 

Dienstleistung und Gewerbe im mittleren 

und gehobenen Preisniveau 

 Erhalt und Ausbau des ÖPNV-Netzes, 

z.B. durch Endfertigung des Saarbahn-

anschlusses, Ausbau von „park & ride“- 

Angeboten, Bereitstellung von Kunden-

parkplätzen in fußläufiger Erreichbarkeit   

 Förderung der ÖPNV-Nutzung durch 

Optimierung des bestehenden Angebots 
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sowie der Vermarktung dessen   

Leitbild „Generationenfreundliche Stadt“ − 

Integration aller Bevölkerungsgruppen nach-

haltig sichern: Wohnwert und Freizeitwert für 

alle Altersgruppen steigern: 

 attraktive Wohnangebote für „Jung und 

Alt“ und „Jung mit Alt“ schaffen, insbe-

sondere in zentraler Lage 

 bedarfsgerechte Angebote für alle Be-

völkerungsgruppen schaffen 

 Mobilität und Barrierefreiheit für Jung 

und Alt garantieren 

 soziales Miteinander der Generationen  

 

Leitbild „Mitverantwortlichkeit der Bürger“ − 

Bürgerbeteiligung zulassen und fördern – 

„Demokratie leben“: 

 Transparenz in allen kommunalen Berei-

chen schaffen 

 verstärkte Einbeziehung der Bürger ins 

kommunale Leben 

 Identifikation mit dem Wohnort stärken - 

Bürgerbeteiligung als Bereicherung an-

erkennen 

 Förderung der intrakommunalen Kom-

munikation  

 

Leitbild „Grünes Lebach“ − Umwelt erhalten 

und nutzen: „Gesundes Schrumpfen“ nutzen 

für geringen Flächenverbrauch, Umweltbe-

wusstsein bei den Bürgern schaffen: 

 gleichmäßige, nachhaltige Entwicklung 

 sanfte Tourismusförderung vorantreiben  

 Innen- vor Außenentwicklung anstreben  

 Erhalt einer gesunden Umwelt 

 

Ein wichtiger Schwerpunkt des vorangegan-

genen TEKO waren die Themenschwer-

punkte „Funktion und Verkehr“ sowie „Ge-

staltung und Sanierung“. Dabei sollte kon-

kretisiert werden, wie die drei zentralen Be-

reiche der Lebacher Innenstadt gestalterisch 

miteinander vernetzt und die jeweiligen 

Funktionen und Nutzungen gestärkt, ausge-

baut oder verändert werden sollen.  

 

Die vorliegende Fortschreibung ist als Er-

gänzung und Aktualisierung des vorange-

gangen TEKO zu sehen und greift sowohl 

die Entwicklungsziele des TEKO als auch 

die Ziele des GEKO auf, sofern sie aus heu-

tiger Sicht noch relevant sind. 

 

 

1.3. Erfordernis der Fortschreibung 

Das GEKO wurde 2011 beschlossen. Die 

jetzt vorliegende Fortschreibung dient der 

Überprüfung und gegebenenfalls der Ergän-

zung der Ziele. Die Evaluierung beinhaltet 

die Betrachtung der Frage, welche Maßnah-

men noch relevant sind, modifiziert oder ge-

strichen werden sollen. 

 

Außerdem werden bereits angegangene 

Maßnahmen betrachtet.  

 

2014 wurde von Plan + Praxis eine „Fallstu-

die Lebach“ erarbeitet, die u.a. auch Nach-

bearbeitungsbedarf am TEKO identifiziert. 

U.a. wird bemängelt, dass die Ziele und 

Strategien des teilräumlichen Entwicklungs-

konzepts für die Innenstadt miteinander in 

Beziehung gesetzt werden sollen. Dies wird 

soweit möglich ergänzt. Ein Beispiel für eine 

Maßnahme, die übergreifend ist, ist das 

Lichtkonzept, das zunächst im Bereich Fuß-

gängerzone und dann auch in einem erwei-

terten Bereich der Innenstadt umgesetzt 

werden soll. Dadurch wird ein Zusammen-

hang hergestellt, der nicht nur gestalterisch 

sondern insbesondere auch in Hinblick auf 

die Aufenthaltsqualität und die Sicherheit für 

das gesamte Zentrum relevant ist. 

 

Kritisch äußert sich die Fallstudie auch in 

Bezug auf die Wechselbeziehungen des 

Fördergebiets mit der angrenzenden Umge-

bung und den Bezug zur Gesamtstadt. Be-

mängelt wird außerdem, dass keine der 

Maßnahmen in Bezug auf die im Umfeld vor-

handenen Bildungseinrichtungen gebracht 

wird. Darauf wird im Zuge der Fortschrei-

bung insbesondere im Zusammenhang mit 

Wegebeziehungen Bezug genommen.  

 

Die mangelnde Bezugnahme auf Einzelhan-

delsstandorte außerhalb des Zentrums wird 
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ebenfalls angesprochen. Auch dies wird an-

gesprochen, soweit das Fördergebiet selbst 

und Wechselbeziehungen betroffen sind. In 

Bezug auf Einzelhandel erfolgt eine Erweite-

rung des Untersuchungsgebietes. 

 

Maßnahmen, die keinen städtebaulichen 

Bezug haben, wie z.B. die angesprochene 

Sprachförderung (u.ä.), werden im ISEK 

nicht thematisiert. 

 

In der Fallstudie wird u.a. auch kritisch ange-

merkt, dass die Besonderheit der Migranten-

situation (Landesaufnahmestelle, LAST) 

sich nicht in konkreten Maßnahmen wider-

spiegelt. Dieses Thema ist im Zuge der 

Überarbeitung geprüft worden. Es ist in dem 

Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass 

die Praxis in der Landesaufnahmestelle der-

zeit bedeutet, dass die Bewohner nur relativ 

kurz in der Landesaufnahmestelle verweilen 

und dann auf andere Kommunen weiterver-

teilt werden, während ein dauerhafteres Ver-

bleiben in der Stadt i.d.R. nicht vorkommt. 

Hinzu kommt, dass die ethnische Zusam-

mensetzung der kurzzeitigen Bewohner 

sehr variiert, so dass homogene Bedürf-

nisse, die mit bestimmten Nationalitäten ver-

bunden sind und in der Stadtgestaltung auf-

gegriffen werden könnten, nur bedingt vor-

liegen. Dass sich daraus kein konkreter 

Handlungsansatz ergibt, stellt natürlich kein 

Problem dar. Es lässt nur bedingt durch die 

spezifische Situation keine konkrete, auf die 

Bevölkerungsgruppe oder gar einzelne Nati-

onalitäten ausgerichtete Maßnahme definie-

ren. Da zum Beispiel Fußwegeverbindungen 

von allen Bevölkerungsgruppen genutzt 

werden können, profitieren dennoch auch  

diese Mitbürger von bestimmten Maßnah-

men. Es wird an dieser Stelle in Bezug auf 

die Fallstudie aber deshalb thematisiert, weil 

es schwierig ist, aufgrund der geschilderten 

Zusammenhänge ganz spezifische städte-

bauliche Maßnahmen daraus abzuleiten.  

 

Die Stadt Lebach ist aufgrund der LAST da-

von freigestellt, selbst Wohnraum für die An-

siedlung von Migranten bereitzustellen. Da-

her ist der hohe Anteil von Migranten im Be-

völkerungsdurchschnitt nicht damit gleichzu-

setzen, dass außerhalb der LAST tatsäch-

lich zusätzlicher Wohnraum für die Bevölke-

rungsgruppe in signifikantem Maße bereit zu 

stellen ist. Natürlich ist es möglich, dass Be-

wohner während ihres Aufenthaltes auch die 

Einrichtungen der Stadt frequentieren (z.B. 

Hallenbad). Die Versorgung mit Gütern, Be-

hördengänge, ärztliche Versorgung, usw. 

finden aber i.d.R. im Bereich der LAST 

selbst statt, so dass die tatsächliche Bedeu-

tung der Bedürfnisse der Bewohner für die 

Stadtentwicklung begrenzt ist.  

 

In der Fallstudie wird u.a. auch auf die Situ-

ation der Fußgängerzone hingewiesen, ins-

besondere auf gestalterische Defizite und 

auch Leerstände. Dies ist im vorliegenden   

ISEK ein wichtiges Thema, auf das eine 

Reihe von Maßnahmen abzielen, die zwi-

schenzeitlich teilwiese schon fast abge-

schlossen sind. 

 

Zur Behebung der gestalterischen Miss-

stände sind einige wichtige Maßnahmen (öf-

fentlicher Raum, Modernisierungsrichtlinie, 

Bebauungsplan) genannt. 

 

Zum Thema Wohnen sollen im Zuge der 

Fortschreibung ebenfalls Maßnahmen iden-

tifiziert und ggf. formuliert werden. Da es im 

Plangebiet an größeren Flächenpotentialen 

mangelt, wo die Neuentwicklung eines 

Wohngebietes denkbar wäre, werden sich 

Maßnahmen in erster Linie auf bereits vor-

handenes Wohnen beziehen und damit in 

erster Linie Private betreffen. 

 

Mit der Ausweisung eines Sanierungsgebie-

tes stehen die Möglichkeiten, die ein Sanie-

rungsgebiet bietet, bereits zur Verfügung 

(siehe unten). Im Zuge der Fortschreibung 

wird insbesondere auch hinterfragt, ob es zu 

einer Modifizierung des Sanierungsgebietes 

kommen muss. 
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Direkt oder indirekt werden viele der Maß-

nahmen, die in diesem ISEK genannt wer-

den, gerade auch positiven Einfluss auf die 

Wohnumfeldqualität haben. Darauf wird an 

geeigneter Stelle jeweils hinzuweisen sein.  

Die nicht integrierten Einzelhandelsstand-

orte am Rand der Innenstadt, bzw. am Stadt-

rand werden in Bezug auf Auswirkungen auf 

das Stadtzentrum ebenfalls zu thematisieren 

sein.  

 

Das Konzept enthält vielfältige Ansätze zur 

Stärkung der Innenstadt, z. B. die Neuprofi-

lierung der Fußgängerzone, die Stärkung 

der Wohnfunktion (s.o.) oder die Verbesse-

rung des ÖPNV-Angebotes, wovon z.B. 

auch Schüler der umliegenden Bildungsein-

richtungen profitieren können und wodurch 

eine Stärkung der zentralen Versorgungs-

funktion erfolgt.  

 

Nicht zuletzt wird das Zentrum durch die 

Maßnahmen, die auf die Verbesserung der 

Umfeldqualität zielen, auch als Wohnstand-

ort gestärkt. Damit erfolgt ein wichtiger 

Schritt, der einer Schwächung der Innen-

stadt bzw. einem Abwärtstrend der Wohn-

qualität entgegenwirkt. 

 

Eine Umsetzung konkreter Maßnahmen ist 

bislang nur zu einem Teil erfolgt, was u.a. 

auf die notwendige Finanzierung zurückzu-

führen ist, die bedingt, dass Maßnahmen 

eben nur schrittweise umgesetzt werden 

können und Prioritäten festgelegt werden 

müssen. 

 

Die konkreten Projekte, die im GEKO be-

nannt wurden, beziehen sich nicht nur auf 

baulich-gestalterische Vorhaben. Es werden 

z.B. Ziele für Schulen formuliert (Senkung 

des Klassendurchschnitts, Sprachförderung 

etc.), die im Sinne eines integrierten Hand-

lungsansatzes positiv zu bewerten sind, al-

lerdings im Rahmen des Fördergebietes 

nicht in konkrete, städtebauliche Maßnah-

men umzusetzen sind.  

 

Das bedeutet, dass nicht allen Zielen unmit-

telbar im Fördergebiet durch konkrete Maß-

nahmen entsprochen werden kann, da diese 

keinem konkreten räumlichem Bezug zuge-

ordnet werden können.  

 

Wichtig ist, dass auch solche übergreifenden 

Maßnahmen unabhängig vom vorliegenden 

ISEK weiterhin anvisiert werden müssen, da 

auch außerhalb des Fördergebiets wichtige 

Handlungsbedarfe bestehen.  

 

Wichtig ist die Etablierung der Instrumente 

des Zentrenprogramms (Verfügungsfonds, 

Zentrumsmanagement, Lenkungsgruppe), 

was bereits erfolgt ist. Dadurch ist es gelun-

gen, kooperatives Handeln zu stärken. Die 

genannten Instrumente sind erforderlich, um 

die notwendige Steuerung zu gewährleisten 

und sicherzustellen, dass die Maßnahmen 

jeweils unter Beteiligung der Öffentlichkeit 

umgesetzt werden. 

 

Damit ist eine wichtige Voraussetzung gege-

ben, dass zukünftig der Prozess der Zen-

trenentwicklung von unterschiedlichen Akt-

euren begleitet und unterstützt wird. 

 

Bezüglich der Leerstandsituation von Läden 

in der Fußgängerzone ist darauf hinzuwei-

sen, dass derzeit nur wenige gewerbliche 

Leerstände in den Erdgeschossen vorhan-

den sind. Was die Verbesserung der Wohn- 

und Arbeitsumfeldqualität in der Fußgänger-

zone angeht, trifft das vorliegende ISEK eine 

Reihe von Aussagen. 

 

Die Fortschreibung erfolgt nun nach etwa11 

Jahren. Der Fortschreibungszeitraum sollte 

bedarfsgerecht erfolgen. Derzeit wird von ei-

nem Zeitraum von etwa 5 Jahren ausgegan-

gen, wovon jedoch abgewichen werden 

kann, wenn es der konkrete Bedarf erfordert. 

 

 
1.4. Räumliche Abgrenzung und Erweiterun-

gen des Plangebietes 

Die Analysen des GEKO ergaben, dass sich 
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sowohl die städtebaulichen und wirtschaftli-

chen, als auch die sozialen und ökologi-

schen Missstände insbesondere im Innen-

stadtbereich der Stadt Lebach konzentrie-

ren. Daher umfasst das Fördergebiet den 

Großteil der Innenstadt von Lebach.  

 

Das ursprüngliche Plangebiet des TEKO ist 

etwa 17 ha groß.  

 

Im Rahmen des TEKO wurde die Bestands-

situation im Plangebiet untersucht. Im We-

sentlichen sind die Ergebnisse dieser Be-

trachtung nach wie vor relevant und werden 

an dieser Stelle nicht wiederholt. 

 

Wo es zu Veränderungen in der Zwischen-

zeit gekommen ist, wird darauf hingewiesen. 

 

Die ursprüngliche räumliche Abgrenzung 

wurde so gewählt, dass sowohl die Schwer-

punktproblembereiche, wie auch die Berei-

che, in denen sich besondere Chancen oder 

Entwicklungsansätze ergeben, eingeschlos-

sen sind 

 

 
TEKO: Abgrenzung des ursprünglichen Fördergebietes 

 

 
Abgrenzung des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes 

 

Zwischenzeitlich hat sich ein Erweiterungs-

bedarf ergeben, der drei Bereiche umfasst. 

Eine Betrachtung der hinzugekommenen 

Bereiche im Rahmen der städtebaulichen 

Analyse ist ebenfalls erfolgt. 

 

Die neue Abgrenzung umfasst die drei 

Schwerpunktbereiche, die bereits 2011 mit 

betrachtet worden waren: 

 

 den Bereich um die Fußgängerzone 

(„Am Markt“), nördlich begrenzt durch 

den Verlauf von der „Talstraße“ und den 

Straßen „Zum Hallenbad“/“Am Markt“ 

 den Bereich um die katholische Pfarrkir-

che inklusive der „Marktstraße“ und der 

„Pfarrgasse“ mit der zugehörigen stra-

ßenbegleitenden Bebauung (Bereich 

war bereits im TEKO zugrunde gelegt 

worden) 

 das unmittelbare Bahnhofsumfeld, so-

wie der dort angrenzende Bitscher Platz 

Dieser Bereich wird im Süden von der in 

West-Ost-Richtung verlaufenden Bahn-

trasse eingefasst. Hier begrenzt im Os-

ten der „Lebacher Mandelbach“ das 

Plangebiet. 

 

Hinzukommende Bereiche sind: 

 

 die Fläche im Bereich eines alten Bau-

ernhauses zwischen dem Verlauf der 

„Trierer“ und der „Tholeyer Straße“  

 die Fläche der Mühle und der Bereich 
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östlich davon 

 die Einzelhandelsagglomeration nord-

westlich des Bahnhofs 

 fußläufige Unterführung im Süden des 

Plangebietes. 

 

Für den größten Teil des Fördergebietes be-

steht ein räumlich festgelegtes Sanierungs-

gebiet. Damit deckt sich weitgehend die ur-

sprüngliche Abgrenzung des Fördergebie-

tes. Abgesehen von den hinzugekommenen 

Erweiterungen deckt sich das jetzige Förder-

gebiet mit der Abgrenzung des bestehenden 

Sanierungsgebietes. Hinzu kommen nun die 

o.g. Flächen.  

 

Die Mühle ist in Betrieb, sodass sich hier 

zwar zunächst kein unmittelbarer Hand-

lungsbedarf ergibt. Die Bausubstanz domi-

niert aber allein schon aufgrund der schieren 

Höhe des Silogebäudes das Stadtbild in ho-

hem Maße, weshalb der Bereich in das Plan-

gebiet mit aufgenommen wurde. Längerfris-

tig besteht hier das Ziel einer städtebauli-

chen Aufwertung bei Erhalt der Nutzung, um 

eine bessere Integration in das Stadtbild zu 

erreichen. Eine Maßnahme in diesem Be-

reich zielt also in erster Linie auf eine gestal-

terische Aufwertung. Sie betrifft Private, die 

bei einer Aufnahme in das Sanierungsgebiet 

von den Vorteilen, die sich daraus ergeben, 

profitieren können, wenn Maßnahmen dem 

Sanierungsziel entsprechen. Sanierungs-

maßnahmen müssen auf private Initiative er-

folgen, sollen aber durch die Aufnahme ins 

Sanierungsgebiet erleichtert werden.  

 

Eine angrenzende Maßnahme an den Be-

reich besteht in einem uferbegleitenden Weg 

entlang der Theel. Es wird zu prüfen sein, 

wie und wo in dem ergänzten Bereich eine 

Fußwegeverbindung zu diesem Weg herge-

stellt werden kann, die den neuen Uferweg 

an den Bereich der Pfarrgasse anbindet. 

Eine mögliche Verbindung lässt sich derzeit 

noch nicht exakt verorten, was ebenfalls ein 

Grund ist, warum der Bereich in das Förder-

gebiet aufgenommen wurde. 

 

Der LfS plant derzeit einen überörtlichen 

Fußweg an der Theel.  

 

Die Fortschreibung sieht ferner einen Erwei-

terungsbereich am ursprünglich nördlichen 

Rand des Geltungsbereiches und umfasst 

ein ehemaliges Bauernhaus und dessen nä-

here Umgebung an der Trierer Straße. Das 

Gebiet befindet sich in direkter räumlicher 

Nachbarschaft zum historischen Stadtzent-

rum im Bereich der Marktstraße und bietet 

aufgrund der Nutzungsaufgabe und der 

Lage Entwicklungspotential, aufgrund des 

baulichen Zustandes aber auch Sanierungs-

bedarf.  

 

Der Bereich des Bauernhauses wurde in das 

Fördergebiet aufgenommen, da es sich um 

ein potentiell ortsbildprägendes Gebäude 

handelt, das in exponierter Position an der 

Trierer Straße gelegen ist. Das Gebäude be-

findet sich in einem schlechten baulichen 

Zustand, so dass sich ein Sanierungsbedarf 

feststellen lässt. Daher ist es sinnvoll, diese 

Fläche in das Sanierungsgebiet aufzuneh-

men.  

 

Sanierungsziel ist die bauliche und gestalte-

rische Aufwertung des Gebäudes, damit es 

für eine adäquate Nutzung attraktiv ist und 

gestalterisch seiner exponierten Lage ge-

recht wird. 

 

Die beiden terrassierten Parkplatzflächen 

wurden aufgenommen, da es sich um für die 

zentrale Innenstadt wichtige Parkplatzfreiflä-

chen handelt. Langfristig kann im Zuge einer 

Neuordnung eine Optimierung der Flächen 

erreicht werden, damit dem großen Bedarf 

an Parkplätzen in der Innenstadt aber auch 

der Kirche und v.a. der Stadthalle besser 

entsprochen werden kann. 

 

Die Agglomeration von Einzelhandel nord-

westlich des Bahnhofs, bzw. westlich des 

Bitscher Platzes wird ebenfalls in das För-

dergebiet mit aufgenommen. Im Bereich des 

derzeitigen Raiffeisenmarktes gibt es die 
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Notwendigkeit einer gestalterischen Aufwer-

tung. Daran angrenzend wird die Möglichkeit 

der Sanierung der dortigen Fußgängerbrü-

cke über die Theel vorgesehen. Die Einzel-

handelsmärkte stellen eine wichtige Funk-

tion im Bereich des Stadtzentrums dar und 

sind im Falle der Festlegung eines zentralen 

Versorgungsbereiches einzubeziehen. Aus 

diesen Gründen wird der Bereich in das För-

dergebiet mit aufgenommen.  

 

Die Abgrenzung eines zentralen Versor-

gungsbereiches ist derzeit konkret noch 

nicht vorgesehen. 

 

Eine Abgrenzung des Fördergebietes ist der 

Darstellung in Kapitel 2.1 zu entnehmen. Es 

wird vorgeschlagen, das Sanierungsgebiet 

dementsprechend abzugrenzen. 

 

 

1.5. Sanierungsgebiet 

Auf das Vorhandensein eines förmlich fest-

gelegten Sanierungsgebietes wurde bereits 

Bezug genommen. Diesem liegt das verein-

fachte Verfahren zugrunde. Außerdem 

wurde ausgeführt, dass eine Erweiterung 

des Fördergebietes und damit des Sanie-

rungsgebietes sinnvoll ist. 

 

Das Vorhandensein eines Sanierungsgebie-

tes ist ein wichtiges Instrument, um gerade 

auch private Maßnahmen zu forcieren, was 

z.B. im Bereich der angrenzenden Bebau-

ung an der Fußgängerzone oder auch in der 

Marktstraße von großer Bedeutung ist. 

 

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen im 

Sinne des § 136 BauGB sind Maßnahmen, 

durch die ein Gebiet zur Behebung städte-

baulicher Missstände wesentlich verbessert 

oder umgestaltet wird. Maßnahmen zielen 

insbesondere auch auf eine Verbesserung 

der Wohnumfeldqualität. 

 

Eigentümer innerhalb förmlich festgelegter 

Sanierungsgebiete gemäß § 142 BauGB ha-

ben die Möglichkeit der steuerrechtlichen 

Abschreibung: nach § 7h Einkommensteuer-

gesetz (EStG) können Steuerpflichtige in 

förmlich festgelegten Sanierungsgebieten 

im Jahr der Herstellung und in den folgenden 

sieben Jahren jeweils bis zu 9 Prozent und 

in den folgenden vier Jahren jeweils bis zu 7 

Prozent der Herstellungskosten für Moderni-

sierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 

im Sinne des § 177 des Baugesetzbuchs ab-

setzen. 

 

Das Erfordernis kann gegeben sein, wenn 

das Gebiet den allgemeinen Anforderungen 

an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden 

oder arbeitenden Menschen auch unter Be-

rücksichtigung der Belange des Klimaschut-

zes und der Klimaanpassung nicht ent-

spricht oder in der Erfüllung seiner Aufgaben 

(Funktionsfähigkeit hinsichtlich ruhender 

und fließender Verkehr, Versorgungsfunk-

tion, infrastrukturelle Erschließung, usw.) er-

heblich beeinträchtigt ist. 

 

Mit dem integrierten städtebaulichen Ent-

wicklungskonzept verfügt die Stadt über ein 

auf Basis des Gemeindeentwicklungskon-

zeptes und eine Analyse der Ist-Situation er-

stelltes nachhaltiges Zielkonzept, das als 

Grundlage für das Erfordernis einer städte-

baulichen Sanierung und der Abgrenzung 

entsprechender Gebiete dienen kann.  

 

Unterschieden wird grundsätzlich zwischen 

dem sogenannten klassischen Verfahren, in 

dem alle sanierungsrechtlichen Vorschriften 

zur Anwendung kommen können, und dem 

vereinfachten Sanierungsverfahren, in dem 

die Vorschriften des dritten Abschnittes „Be-

sondere sanierungsrechtliche Vorschriften“ 

ausgeschlossen werden, da sie für die 

Durchführung der Sanierung nicht erforder-

lich sind und die Durchführung der Sanie-

rung hierdurch voraussichtlich nicht er-

schwert wird.  

 

Das klassische Verfahren wird durch fol-

gende Merkmale gekennzeichnet: 
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- Genehmigungspflicht kann nicht ausge-

schlossen werden. 

  -> Um die Sanierungsziele umsetzen zu 

können, ist dieses Instrument hier nicht 

erforderlich. 

- Alle Grundstücke, die im Sanierungsge-

biet liegen, erhalten einen Sanierungs-

vermerk im Grundbuch. 

 -> Um die Sanierungsziele umsetzen zu 

können, ist dieses Instrument hier nicht 

erforderlich. 

- Die besonderen sanierungsrechtlichen 

Vorschriften §§ 152 bis 156a BauGB 

sind anzuwenden. Zusammenfassend 

bedeutet dies, dass Werterhöhungen, 

die lediglich durch die Aussicht auf die 

Sanierung, durch ihre Vorbereitung oder 

Durchführung eingetreten sind, nur in-

soweit berücksichtigt werden, als der 

Betroffene die Wertehöhungen durch ei-

gene Aufwendungen zulässigerweise 

bewirkt hat. (§ 153 Abs. 1 BauGB) 

 -> Um die Sanierungsziele umsetzen zu 

können, ist dieses Instrument hier nicht 

erforderlich. 

- Ferner werden die Eigentümer an den 

Kosten der Sanierung insbesondere 

durch Entschädigungs- und Ausgleich-

beiträge beteiligt. 

 -> Kann von Vorteil sein. 

- Die Anwendung des Dritten Abschnitts 

(§§ 153 bis 156) ist im Allgemeinen 

dann initiiert, wenn Bodenwertsteige-

rungen die Durchführung der Sanierung 

voraussichtlich erschweren können.1 

 -> Ist hier nicht zu erwarten. 

 

Daraus lässt sich zusammenfassend ablei-

ten, dass im vorliegenden Fall die Anwen-

dung eines klassischen Verfahrens nicht er-

forderlich ist.  

 

Beim vereinfachten Sanierungsverfahren 

gemäß § 142 Abs. 4 BauGB verfügt die Ge-

meinde über folgende sanierungsrechtliche 

Steuerungsinstrumente:    

 

                                                
1  vgl. KRAUTZBERGER, SÖFKER, Baugesetzbuch - Leitfaden mit Synopse, 2007 

- Gesetzliches Vorkaufsrecht gegenüber 

Grundstücken im Sanierungsgebiet: 

  -> Um die Sanierungsziele umsetzen zu 

können, kann dieses Instrument be-

reichsweise erforderlich werden. 

-  Grundstücke innerhalb des Sanierungs-

gebietes können zugunsten der Kom-

mune enteignet werden: 

 -> Um die Sanierungsziele umsetzen zu 

können, kann dieses Instrument ggf. er-

forderlich  werden. 

-  Grundstückseigentümer müssen sich 

entsprechend den allgemeinen Vor-

schriften an Erschließungsmaßnahmen 

innerhalb des Sanierungsgebietes be-

teiligen.   

 -> Um die Sanierungsziele umsetzen zu 

können, ist dieses Instrument hilfreich.   

-  Genehmigungsvorbehalt: Die Ge-

meinde kann die Genehmigungspflicht 

teilweise oder vollständig ausschließen 

(§ 144 BauGB; In diesem Fall wird im 

Grundbuch kein Sanierungsvermerk für 

die betroffenen Grundstücke eingetra-

gen).  

 -> kann ggf. zielführend sein.  

 

Im vorliegenden Fall, in dem ein Sanierungs-

gebiet schon vorhanden ist, wird daher die 

Erweiterung des Sanierungsgebietes um die 

genannten Flächen im vereinfachten Verfah-

ren empfohlen. Die bereits im Sanierungsge-

biet enthaltenen Bereiche werden hinsicht-

lich des aktuellen Sanierungsbedarfes im 

folgenden Kapitel in die Betrachtung mitein-

bezogen. 

 

Der Feststellung des Sanierungsbedarfes 

liegen die folgenden Betrachtungen zu-

grunde: 

 

 

1.6. VU-ersetzende Analyse des ISEK 

Die Untersuchungen im Rahmen des ISEKs 

ersetzen die vorbereitenden Untersuchun-

gen nach § 141 BauGB. In den betreffenden 
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Bereichen wird auf das Vorhandensein städ-

tebaulicher Missstände hingewiesen.  

 

Die Betrachtung erfolgt zusammenfassend 

für einzelne Straßenzüge oder Abschnitte, 

für deren Struktur sich eine Homogenität und 

daher eine zusammenfassende Beurteilung 

feststellen lässt. Insbesondere aus Daten-

schutzgründen erfolgt keine kritische einzel-

hausbezogene Betrachtung von Privatge-

bäuden. 

 

Da insbesondere auch die energetische Si-

tuation eine Rolle spielt, wird diesbezüglich 

auf die Aussagen des energetischen Quar-

tierskonzeptes zurückgegriffen. 

 

Zusammenfassend stellt sich die Situation 

wie folgt dar: 

 

Bereich westlich des Bitscher Platzes 

Dieser Bereich ist im Wesentlichen durch 

Einzelhandel (auch großflächig) geprägt, der 

hier in den letzten Jahren konzentriert ent-

standen ist. Der Standort grenzt unmittelbar 

an die zentrale Innenstadt an und ist z.B. von 

der Fußgängerzone über die vor einigen 

Jahren errichtete Brücke fußläufig erreich-

bar. Insofern stellt dieser Bereich ein wichti-

ges Element der zentralen Innenstadt dar. 

Ein baulicher Sanierungsbedarf besteht bei 

den Einzelhandelsmärkten die in den letzten 

Jahren entstanden sind, nicht. Dies ist au-

genscheinlich aber bei den Gebäuden im 

Bereich des Raiffeisen-Marktes der Fall. 

 

Ein langfristiger Handlungsansatz besteht in 

diesem Bereich außerdem im Bereich der 

bestehenden Brücke über die Theel, die für 

den Radverkehr ertüchtigt werden soll. 

 

Dieser Bereich soll daher ins Fördergebiet 

aufgenommen werden. Das Sanierungsge-

biet soll entsprechend erweitert werden, da 

es insbesondere im Bereich des Raiffeisen-

marktes und der Brücke baulichen Sanie-

rungsbedarf gibt und der Bereich eine wich-

tige Funktion innerhalb der Innenstadt erfüllt. 

 

Bereich angrenzend an den Bitscher 

Platz 

Mit der Gestaltung des Bitscher Platzes 

wurde in den vergangenen Jahren bereits 

eine sehr wichtige Maßnahme zur Aufwer-

tung der Innenstadt realisiert. In den angren-

zenden Randbebauungen sind Läden und 

Dienstleistungen sowie Wohnen in den 

Obergeschossen vorhanden. 

 

In den Erdgeschossen finden sich u.a. Nut-

zungen wie Friseur, Versicherungsagentur, 

Hörgeräteladen, Tierhandlung, Bankfiliale, 

Eisdiele. 

 

Die Gebäude stammen südlich des Bitscher 

Platzes etwa aus den 80er Jahren (zwei grö-

ßere IV-stöckige Mehrfamilienhäuser). Die 

Häuserzeile östlich des Bitscher Platzes 

stammt aus der Nachkriegszeit, einzelne 

Gebäude dürften älteren Datums sein. 

 

Einige Gebäude haben bereits eine gestal-

terische/architektonische Aufwertung erfah-

ren (z.B. Am Bahnhof 4), bzw. sind in einem 

Zustand, in dem sich augenscheinlich kein 

vordringlicher Sanierungsbedarf feststellen 

lässt. Letzteres ist für die Häuserzeile, die 

den Bitscher Platz auf der Ostseite begrenzt 

der Fall. 

 

 
 Östliche Randbebauung des Bitscher Platzes 

 

 Das Energetische Quartierskonzept stellt 

hier abgesehen von zwei Ausnahmen einen 

mittleren energetischen Sanierungsbedarf 

fest. 
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 Eine Häuserzeile nördlich des Bitscher Plat-

zes neben dem Bankgebäude dürfte etwa 

aus den 80er Jahren stammen. Das energe-

tische Sanierungskonzept gibt hier einen 

mittleren Sanierungsbedarf bzw. keinen Sa-

nierungsbedarf z.B. für das Bankgebäude 

an. Auch bei den weiter westlich folgenden, 

freistehenden Gebäuden, die Wohnzecken 

dienen, lässt sich augenscheinlich kein ho-

her Sanierungsbedarf feststellen. Das ener-

getische Quatierskonzept gibt hier einen 

mittleren bis geringen Sanierungsbedarf an. 

 

 Entlang der Theel besteht ein Vorranggebiet 

für Hochwasserschutz. In Vorranggebieten 

für Hochwasserschutz sind Siedlungserwei-

terungen und –neuplanungen unzulässig. 

Teile des Fördergebietes ragen in diesen 

Bereich hinein, so u.a. der Bereich der 

Mühle. Neue Baugebietsausweisungen sind 

in dem betreffenden Bereich vom ISEK nicht 

vorgesehen. Die Belange des Vorrangge-

bietes für Hochwasserschutz werden bei al-

len künftigen Maßnahmen, die davon betrof-

fen sind, zu beachten sein. 

 

 An dieser Stelle wird ferner darauf hingewie-

sen, dass große Teile des Stadtgebietes in 

einem Vorranggebiet für Grundwasser-

schutz gelegen ist. Auch dies wird bei allen 

weiteren Planungen zu berücksichtigen 

sein. 

 

 Pickardstraße 

 Im weiteren Verlauf der Straße Am Bahnhof 

Richtung Pickardstraße und in der Pickard-

straße selbst ist ein Gebäude (Haus Nr. 23) 

vorhanden, das relativ neu saniert ist. Dar-

über hinaus sind die Gebäude, die weitge-

hend aus der zweiten Hälfte des 20. Jahr-

hunderts stammen laut energetischem Sa-

nierungskonzept überwiegend stark sanie-

rungsbedürftig. Die Gebäudestruktur ent-

lang der Pickardstraße ist kleinteilig. Die 

Randbebauung ist geschlossen, die Ge-

bäude stehen unmittelbar angrenzend an 

die Gehwege ohne davorliegende Freiflä-

chen. Der verdichtete Eindruck wird dadurch 

verstärkt, dass Grün im Straßenraum weit-

gehend fehlt, was sich nachteilig auf die 

Wohnumfeldqualität auswirkt.  Dass die Ge-

bäudehöhen uneinheitlich sind, verstärkt 

den etwas ungeordneten Charakter. 

  

 
 Östliche Randbebauung der Pickardstraße 

  

 Auch das Vorhandensein leerstehender 

bzw. weniger attraktiv genutzter Ladenlo-

kale trägt zur Minderung der Umfeldqualität 

bei. 

 

 Es sind Nutzungen wie Thai-Massage, 

Schneiderei, Shisha-Bar, Kosmetik-Studio 

oder auch Orientmarkt vorhanden. 

 

 Richtung Kreisverkehr ist ein ortsbildprä-

gendes Gebäude vorhanden, das allerdings 

laut Energetischem Quartierskonzeprt einen 

hohen Sanierungsbedarf aufweist. 

 

 Der Block, der von Pickardstraße und Am 

Bahnhof begrenzt wird, ist sehr dicht besie-

delt und weist im Blockinnenbereich kaum 

Grün auf. Die östliche Gebäudezeile ist 

ebenfalls sehr dicht besiedelt. Die Grundstü-

cke sind auf der Rückseite (begrenzt durch 

den Lebacher Mandelbach) dicht mit Ne-

bengebäuden oder Anbauten bestanden. 

Vereinzelt gibt es hier allerdings Freiflächen.  

 

Fernsichtwirksam ist ein einzelnes Siloge-

bäude, das angrenzend zur Bahn und nahe 

der B269 vorhanden ist. Aufgrund seiner 

Lage und Höhe könnte dieses Gebäude bei 

entsprechend attraktiver Gestaltung eine 

positive Landmarke sein. Derzeit kann es 
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diesem Anspruch noch nicht gerecht wer-

den. 

 

Der Bereich ist bereits im Sanierungsgebiet 

enthalten. Trotz vereinzelter Maßnahmen ist 

überwiegend aber nach wie vor ein hoher 

Sanierungsbedarf gegeben, so dass sich 

das Erfordernis der Lage im Sanierungsge-

biet bestätigt. 

 

Mit betrachtet wurde auch die Fortführung 

der Pickardstraße unter der Bahn hindurch. 

Die dort vorhandene Unterführung muss er-

tüchtigt werden, um funktional und hinsicht-

lich ihrer Gestaltqualität, der Bedeutung, die 

diese Verbindung für den fußläufigen Ver-

kehr und den Radverkehr haben soll, ge-

recht werden zu können. 

 

Dieser Bereich soll daher in das Sanierungs-

gebiet aufgenommen werden.  

 

Bereich zwischen Theel und B268 

Die betreffende Fläche ist überwiegend Frei-

fläche. Die an den Kreisverkehr angrenzen-

den Flächen sind aber baulich genutzt und 

sehr zentral gelegen. Der Gesamteindruck 

des Areals wird sehr stark durch die aufge-

ständerte B268, aber auch die Marktstraße 

dominiert. 

 

Bei Gebäudestrukturen sind Sonderformen, 

insbesondere die wabenartige Struktur auf 

der Ostseite, für die das energetische Quar-

tierskonzept einen hohen Sanierungsbedarf 

feststellt. Die architektonische Formenspra-

che kann als nicht mehr zeitgemäß bezeich-

net werden (z.B. Dachform), was gerade in 

dieser exponierten Lage ungünstig ist. Nut-

zungen sind hier Cafe, Steuerberater, Bou-

tique.  

 

Das Gebäude entfällt. Das Gebäude west-

lich der Markstraße weist demnach einen 

mittleren Sanierungsbedarf auf. 

 

Der Bereich ist bereits im förmlich festgeleg-

ten Sanierungsgebiet enthalten und sollte 

auch weiterhin inbegriffen bleiben. 

 

Fußgängerzone 

 Die Randbebauung der Fußgängerzone ist 

in den 70er Jahren entstanden und hinsicht-

lich ihrer städtebaulichen Struktur recht ho-

mogen, was darauf zurückzuführen ist, dass 

der Entwicklung eine Gesamtkonzeption zu-

grunde lag, die Ende der Fußgängerzone 

die öffentlichen Einrichtungen von Hallen-

bad, Polizei und Rathaus platziert hat. 

 

Die Struktur ist insgesamt stark verdichtet, 

lediglich auf kleinen Randflächen finden sich 

kleine Grünflächen, die aber keine wesentli-

che Aufenthaltsfunktion erfüllen. Die Fuß-

gängerzone selbst ist mit einigen Hochstäm-

men bestanden. Maßgeblich ist aber diesbe-

züglich die geplante Umgestaltung der öf-

fentlichen Verkehrsfläche. 

 

Die Bebauung ist III-geschossig und mit 

Flachdächern versehen. Teilweise gibt es 

Rücksprünge oder Balkone, die der Wohn-

qualität zuträglich sind oder sein können. 

 

Nach Auskunft der Verwaltung gibt es der-

zeit nur wenige Leerstände in den Ladenlo-

kalen. Es gibt einige Gaststätten (z.B. 

China-Restaurant, Eisdiele), Apotheke, Flei-

scherei, Friseur, Spielhalle, Second-Hand-

Kaufhaus sowie im östlichen Teil näher an 

der Marktstraße eine Buchhandlung und ei-

nen Fischladen mit Restaurant. In den Ober-

geschossen ist teilweise Wohnen vorhan-

den. 

 

Das energetische Quartierskonzept gibt ei-

nen hohen bis mittleren Sanierungsbedarf 

für die Bebauung an. Lediglich das Hallen-

bad wird als nicht sanierungsbedürftig ge-

kennzeichnet. 

 

Die Siedlungsstruktur ist zwar relativ homo-

gen, die einzelnen Gebäude sind jedoch ge-

stalterisch uneinheitlich. Trotzdem bedingt 

die städtebauliche Gesamtstruktur, dass 

das Ensemble durchaus ortsbildprägend ist, 

was den Modernisierungsbedarf umso mehr 

heraushebt. 
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Fußgängerzone 

 

In der Fußgängerzone selber gibt es außer 

im Bereich des Rathauses keinen Fahrver-

kehr. Die Zufahrt zu den Gebäuden erfolgt 

jeweils von der rückwärtigen Gebäudeseite 

aus. 

 

Die Randbebauung der Fußgängerzone be-

sitzt Entwicklungspotential aber auch deutli-

chen gestalterisch-architektonischen wie 

auch energetischen Modernisierungsbedarf. 

Die Lage innerhalb des Sanierungsgebietes 

wird bestätigt. 

 

Marktstraße zwischen Fußgängerzone 

und Trierer Straße 

Die städtebauliche Struktur der Bebauung 

entlang der Markstraße ist in diesem Bereich 

sehr unterschiedlich. Die Gebäude stammen 

sowohl aus der Nachkriegszeit als auch aus 

den 60er und 70er Jahren. Einzelne Ge-

bäude sind älteren Datums.  

 

Auch die Dachformen und die Gebäudehö-

hen differieren, die Gebäude sind aber zu-

meist II-III-geschossig. Im Kreuzungsbe-

reich der Trierer Straße ist eine neuere Be-

bauung mit IV Geschossen vorhanden. 

 

Das energetische Quartierskonzept stellt 

entlang der Marktstraße zumeist einen ho-

hen, vereinzelt einen mittleren Sanierungs-

bedarf fest. Eine Ausnahme bildet, obwohl 

älteren Baujahrs, eine Reihe von Gebäuden 

(Haus-Nr. 7-17), wo ein nur geringer energe-

tischer Sanierungsbedarf festgestellt wurde. 

Gleiches gilt für die Eckbebauung an der 

Trierer Straße und der Möbelmarkt auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite. 

 

 
Marktstraße 

 

Vereinzelt finden sich entlang der Markt-

straße ortsbildprägende Gebäude, so auf 

Höhe der Kirche (Haus-Nr. 15, 17, Haus -Nr. 

14 (Einzeldenkmale)). Das Denkmal Haus-

Nr. 14 steht teilweise leer, was aufgrund der 

Position an der Kreuzung mit der Mottener 

Straße umso mehr ins Gewicht fällt. 

 

Eine Hangmauer (Marktstraße 15/17) zur 

Kirche hin, die ebenfalls unter Denkmal-

schutz steht, beherbergt weitere Läden. 

 

Ein positives architektonisches Element in 

Form eines Eingangsvorbaus im Stil der 

50er Jahre findet sich an Gebäude Haus Nr. 

14 (siehe Foto). Dieser Vorbau ist allerdings 

in einem schlechten baulichen Zustand. 

 

 
Vorbau 



INTEGRIERTES STÄDTEBAULICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT (ISEK) 
als Fortschreibung des Teilräumlichen Konzeptes (TEKO) für die Lebacher Innenstadt    
 

 

14 

 

Sanierungsbedarf ist bei äußerer Inaugen-

scheinnahme auch am Nachbargebäude 

des Möbelmarktes in der Marktstraße fest-

stellbar. 
    

In der Marktstraße ist ein Nutzungsmix aus 

Läden (z.B. Optiker, Küchenartikel, Möbel), 

Gastronomie, Dienstleistungen (z.B. Fahr-

schule, Versicherungen, Thaimassage) und 

Wohnen in den Obergeschossen vorhan-

den. Das energetische Quartierskonzept hat 

vereinzelt Gebäudeleerstände und Teilleer-

stände festgestellt. 

 

Angrenzend an die Markstraße befindet sich 

im Bereich des Kreisverkehrs eine waben-

förmige Bebauung, die abgerissen werden 

soll (s.o.). Unter der dort verlaufenden 

Marktstraße führt eine Unterführung an der 

Theel hindurch, die kein der zentralen Lage 

angemessenes Erscheinungsbild aufweist 

und als Angstraum bzw. Wegeverbindung 

ohne Aufenthaltsqualität zu bezeichnen ist. 

 

 
Unterführung  

 

Aufgrund der Struktur des Gebietes lässt 

sich rechtfertigen, dass der Straßenzug im 

Sanierungsgebiet gelegen ist.  

 

Mottener Straße 

In der Mottener Straße dominieren Gebäude 

aus der Nachkriegszeit, die meist I-II-ge-

schossig sind.  

 

Das energetische Quartierskonzept stellt un-

terschiedliche Sanierungsnotwendigkeiten, 

teilweise aber auch einen hohen Sanie-

rungsbedarf fest. 

 

Der Bereich war bislang Teil des Sanie-

rungsgebietes. Es wird empfohlen, dies bei-

zubehalten, da nach wie vor Sanierungsbe-

darf gesehen wird. 

 

 
Mottener Straße 

 

Trierer Straße 

In diesem Bereich, der das alte Bauernhaus 

jenseits des Schwalbenweges umfasst, wird 

eine Erweiterung des Sanierungsgebietes 

vorgeschlagen. Bislang umfasste die Ab-

grenzung noch die Haus-Nr. 2 und 3. 

 

Das Eckgebäude, das IV-geschossig ist, 

wurde in den 90er Jahren errichtet. Es weist 

laut energetischem Quartierskonzept einen 

geringen Sanierungsbedarf auf. Augen-

scheinlich ist es in einem guten Zustand, 

worauf auch wohl zurückzuführen ist, dass 

keine Leerstände bekannt sind (Stand ener-

getisches Quartierskonzept). 

 

Die jeweils schräg zur Straße errichteten 

Wohngebäude auf der Nordseite der Straße 

stammen wohl aus den 50er-70er Jahren 

und machen einen durchschnittlichen äuße-

ren Eindruck. Das energetische Quartiers-

konzept hat diesen Bereich nicht mehr mit 

untersucht. Von außen lassen sich aber 

jüngst erfolgte Isolierungen nicht erkennen, 

so dass mindestens von einem mittleren Sa-

nierungsbedarf ausgegangen wird. 

 

Jenseits der Trierer Straße befindet sich 
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eine dichte Flachdachbebauung, die teil-

weise wohngenutzt wird, z.B. aber auch eine 

ehemalige Praxis beherbergt. Augenschein-

lich ist auch hier ein mittlerer bis starker Mo-

dernisierungsbedarf auch aus gestalteri-

scher Sicht gegeben. 

 

Den nördlichen Abschluss bildet das bereits 

genannte alte Bauernhaus, das teilweise 

leer steht. Dieses Gebäude kann bei ent-

sprechender Modernisierung eine ortsbild-

prägende Funktion erfüllen, was umso wich-

tiger ist, da es an exponierter Stelle an der 

Trierer Straße gelegen ist.  

 
Altes Bauernhaus 

 

Es wird daher vorgeschlagen, das Sanie-

rungsgebiet auf diese Bereiche auszudeh-

nen. Sanierungsziel ist hier die Modernisie-

rung und gestalterische Aufwertung. 

 

Pfarrgasse und Mühlenbereich 

Der historische Ortskern erstreckt sich um 

die katholische Kirche herum, die als Einzel-

denkmal geschützt ist. Weitere Einzeldenk-

mäler gruppieren sich hier, so etwa die 

Haus-Nr. 3-23. Dabei handelt es sich zum 

Teil um alte Bauernhäuser aus dem 18. 

Jahrhundert, die alle ortsbildprägend sind. 

Einige dieser Gebäude sind restauriert.  

 

Das energetische Quartierskonzept stellt zu-

meist einen mittleren, vereinzelt aber auch 

einen hohen energetischen Sanierungsbe-

darf fest. Für die Stadthalle und das Ge-

bäude Nr. 7 wird ein geringer energetischer 

Sanierungsbedarf festgestellt. 

 

Angrenzend an die großflächige Möbelhand-

lung befindet sich ein leerstehendes Bau-

ernhaus, das einen hohen Sanierungsbe-

darf aufweist.  

 

 
Leerstand im Bereich der Pfarrgasse 
 

 
Ortsbildprägende Gebäude angrenzend an die Stadt-
halle 
 

Die gewerblich genutzten Gebäude der 

Mühlenanlage weisen einen hohen Gestal-

tungsbedarf auf, was umso wichtiger ist, als 

sie, teilweise allein schon aufgrund der Höhe 

(Silo) aber auch aufgrund der gewachsenen 

Struktur und der Lage angrenzend an den 

historischen Ortskern eine deutliche ortsbild-

prägende Wirkung entfallen. 
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Zufahrt Mühle 

 
Das Viertel wird seiner Bedeutung als histo-

rischer Ortskern in seinem derzeitigen Zu-

stand nur bedingt gerecht. Es soll daher auf 

jeden Fall weiterhin als Sanierungsgebiet 

überplant werden.  

 

Die Mühle besitzt insbesondere aufgrund ih-

rer Fernsichtwirksamkeit und der Präsenz im 

Stadtbild und dem derzeitigen Erschei-

nungsbild einen großen Bedarf an v.a. ge-

stalterischer Aufwertung. Daher soll dieser 

Bereich ins Sanierungsgebiet aufgenommen 

werden. Sanierungsziel ist hier eine Moder-

nisierung und v.a. gestalterische Aufwer-

tung, die für das Stadtbild der gesamten In-

nenstadt von großer Bedeutung ist. 

 

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 

dass in vier Bereichen eine Erweiterung des 

Fördergebietes vorgenommen werden soll, 

nämlich im Bereich der Trierer Straße, der 

Mühle und des Bereiches an der Poststraße 

sowie im Süden des Plangebietes (Unterfüh-

rung), die auch in das Sanierungsgebiet auf-

genommen werden sollen. Für die bereits 

überplanten Bereiche wird bestätigt, dass 

weiterhin ein Sanierungsbedarf, der sich aus 

dem Zustand bzw. aus der Lage in Bezug 

auf den zentralen Stadtkern ergibt, besteht.  

 

Sanierungsziele sind die Stärkung der In-

nenstadt und ihrer zentralen Funktionen und 

                                                
2 DSK, Integriertes energetisches Quartierskonzept Innenstadt Lebach, Mainz 2018 

die Verbesserung des Wohn- und Arbeits-

umfeldes. 

 

Die nachfolgende Darstellung ist ein Auszug 

aus dem Energetischen Quartierskonzept2, 

das sich zwar auf das ehemals kleinere För-

dergebiet beschränkt, dessen Darstellung 

aber in diesem Zusammenhang durchaus 

aussagekräftig ist. Die hier nicht dargestell-

ten Bereiche wurden im vorangegangenen 

auch hinsichtlich Sanierungsbedarf verbal 

beschrieben. 

 

 
Auszug aus dem Energetischen Quartierskonzept (Quelle 

DSK, 2018), dunkelrot sind die Gebäude mit hohem Sanie-

rungsbedarf, orange die Gebäude mit mittlerem Sanie-

rungsbedarf und gelb diejenigen mit geringem Sanierungs-

bedarf markiert. In grünen Gebäuden besteht kein Sanie-

rungsbedarf. 

 

 

1.7. Überblick über die derzeitige Nutzungs-
struktur 

Eine aktuelle Leerstandskartierung war nicht 

Teil der Aufgabenstellung der vorliegenden 

Fortschreibung, da dies sich laufend in Ver-

änderung befindet. Es erfolgt daher auch 

hier eine bereichsbezogene Betrachtung. 

 

Im Rahmen des Energetischen Quartiers-

konzept ist Ende 2018 eine Leerstandskar-

tierung vorgenommen worden, auf deren Er-

gebnisse an dieser Stelle hingewiesen wird. 

 

Läden (und Gastronomie) konzentrieren 

sich im Wesentlichen in den Erdgeschossen 

folgender Bereiche des Plangebietes: 
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- Fußgängerzone 

- Markstraße zwischen Brücke und Ein-

mündung Trierer Straße (Einschließlich 

Kreuzungsbereich) 

- Bitscher Platz 

- Einzelhandelsagglomeration westlich 

des Bitscher Platzes. 

 

Dies stellt den Kern des Innenstadtbereiches 

dar, indem sich die Versorgungseinrichtun-

gen konzentrieren.  

 

Da eines der wesentlichen Ziele des ISEK 

die Stärkung des Stadtzentrums ist, ist die-

ser gesamte Bereich Teil des Fördergebie-

tes. 

 

Leerstände sind zum Beispiel im Bereich der 

Marktstraße vorhanden. In der Fußgänger-

zone sind derzeit nur wenig Leerstände vor-

handen. Allerdings finden sich in der Fuß-

gängerzone wenig Läden und Gastronomie 

mit besonders attraktiven innerstädtischen 

Sortimenten und potentiell hoher Frequen-

tierung (wie z.B. Buchhandlung) oder einem 

speziellen Angebot (z.B. Fischhandlung). 

Hier soll eine Attraktivierung, auf die viele 

Maßnahmen abzielen, zu einer höheren Ak-

zeptanz bei Kunden und Besuchern führen, 

was sich wiederum auf die Bereitschaft Pri-

vater in Bezug auf Sanierungsbereitschaft 

und das Ansiedlungsinteresse von Läden 

und Gastronomie auswirken sollen. 

 

In den Oberschossen dominieren Wohnen 

und teilweise Dienstleistungen. Auch auf die 

Stärkung der Wohnfunktion in den Oberge-

schossen durch Verbesserung der Wohn-

umfeldqualität und damit Sicherung bzw. 

Herstellen einen Nutzungsmixes zielen die 

vorgesehen Maßnahmen. 

 

                                                
3 DSK, Integriertes energetisches Quartierskonzept Innenstadt Lebach, Mainz 2018 

 
Auszug aus dem Energetischen Quartierskonzept (Quelle 

DSK, 2018), grün sind die Gebäude ohne Leerstand, gelb 

die mit teilweisem Leerstand und rot die komplett leerste-

henden Gebäude markiert. 

 

Die vorangegangene Darstellung zeigt, dass 

Leerstände in Läden der Fußgängerzone 

zwar derzeit wenig vorhanden sind, dass 

aber eine ganze Reihe von Gebäuden teil-

weise, d.h. in den Obergeschossen leer ste-

hen. 

 

Im Bereich der Fußgängerzone ist Wohnen 

vor allem im westlichen Teil in den Oberge-

schossen vorhanden. Es wird zu prüfen und 

gegebenenfalls durch bauleitplanerische 

Unterstützung privater Maßnahmen zu för-

dern sein, das Wohnen (z.B. nach Umbau-

maßnahmen) auch in weiteren Gebäuden 

der Fußgängerzone in den Obergeschossen 

realisiert werden kann. 

 

Der nachfolgende Auszug aus dem Energe-

tischen Quartierskonzept3 zeigt den Bereich 

der Fußgängerzone. 
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Auszug aus dem Energetischen Quartierskonzept 

(Quelle DSK, 2018), ockerfarben sind die mischgenutz-

ten Gebäude, grau sind die rein gewerblich genutzten 

Gebäude dargestellt. 

 

In den folgenden Bereichen mischen sich in 

den Erdgeschossen Läden mit Wohnen und 

Dienstleistungen: 

- Pickardstraße 

- Am Bahnhof 

- Pfarrgasse. 

 

Hier nimmt die Konzentration an Läden und 

Gastronomie gegenüber dem Kern bereits 

ab. Teilweise zeigt sich dies auch in der Art 

der Läden. Leerstände sind häufig anzutref-

fen.  

 

Der Bereich umfasst Randlagen (z.B. Pick-

ardstraße), die auch als B-Lagen bezeichnet 

werden könnten. In diesen Bereichen sind 

üblicherweise geringere Mieten als im Kern-

bereich zu erzielen, was sich wiederrum ins-

gesamt auf das Erscheinungsbild auswirkt.  

 

Der Bereich umfasst überdies aber auch den 

alten Stadtkern, in dem sich denkmalge-

schützte Gebäude und neben Wohnen auf 

öffentliche Nutzungen (z.B. Pfarrhaus, 

Stadthalle) befinden. 

 

Wohnen dominiert in den Erdgeschossen 

der übrigen Bereiche: 

- Mottener Straße 

- Weiterer Verlauf der Trierer Straße. 

 

Bereich mit überwiegender Wohnfunktion 

sind im Plangebiet weniger vorhanden, weil 

sich dieses auf den zentralen Stadtkern be-

zieht. 

 
 

1.8. Übersicht über die bisherigen Maßnah-
men und Strategien 

Städtebaulicher Entwurf „Aufwertung Ver-

bindung Marktstraße / Bitscher Platz“  

Die Gebietsabgrenzung des Rahmenplans 

umfasst den Bereich zwischen der Theel mit 

ihren nördlichen Uferbereichen, das Areal 

unter der Holzbrücke der Bundesstraße 

(Kreuzung Marktstraße / Fußgängerzone) 

und den Eingangsbereich der Fußgänger-

zone. Inhalte des Rahmenplans sind die 

Aufwertung und einheitliche Gestaltung des 

öffentlichen Raums. Es soll aufgezeigt wer-

den, wie durch Straßenumbaumaßnahmen 

neue Aufenthaltsflächen generiert werden 

können und mit welchen Maßnahmen die 

Uferbereiche besser zugänglich gemacht 

werden können. 

 

Im Rahmenplan wurden die gestalterischen 

Vorschläge des TEKO im Bereich der Fuß-

gängerzone aufgegriffen und weiterentwi-

ckelt.  

 

Die Fertigstellung des Entwurfs erfolgte im 

Jahr 2013 unter Einbeziehung der Len-

kungsgruppe. Bislang wurden erste Maß-

nahmen realisiert.  Hierzu zählen u.a. der 

Kreuzungsbereich Marktstraße / Fußgän-

gerzone sowie die Neuschaffung des Kreis-

verkehrs.  

  

Bestandsaufnahme der Gebäudenutzung in 

der Innenstadt 

Im Jahr 2013 wurde eine Erhebung der Ge-

bäudenutzung durch das Zentrumsmanage-

ment durchgeführt. Vor allem im Bereich des 

historischen Ortskernes (hier v.a. Wohnein-

heiten) und in der Fußgängerzone (hier vor 

allem Gewerbeeinheiten) konnte eine Viel-

zahl von Leerständen ausgemacht werden. 

In Anlehnung an die durchgeführte Erhe-

bung ist es geplant, zukünftig Leerstände an 

Interessenten zu vermitteln. Die Maßnahme 

wurde von der Stadt in Kooperation mit dem 
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Zentrumsmanagement durchgeführt.    

 

Die Stadt hat darüber hinaus eine Reihe 

weiterer Konzepte und Planungen erstellt, 

so den Lärmaktionsplan (2015), der vorran-

gig auf stark belastete Hauptverkehrsstra-

ßen abzielt und den Masterplan „Lebach 

2020“, der 2017 aus einer Mehrfachbeauf-

tragung hervorgegangen ist.  

 

Handel, Handwerk und Dienstleistungen 

Lebacher Einkaufsgutscheine des Einzel-

handels in der Innenstadt 

In der Lebacher Innenstadt wurden im Früh-

jahr 2013 Einkaufsgutscheine im Einzelhan-

del verkauft. Die Einlösung der Gutscheine 

konnte in den Geschäften erfolgen, welche 

bei der Aktion mitwirkten. Ziel dieser Maß-

nahme war es, den inhabergeführten Einzel-

handel zu stärken und die Kaufkraft zu erhö-

hen. Die Aktion wurde von den Bürgern sehr 

positiv bewertet, sodass das Angebot der 

Gutscheine erhöht wurde. Die Druckkosten 

der Gutscheine sowie der Werbeflyer er-

folgte teilweise durch Mittel aus dem Verfü-

gungsfonds.  

 

 Öffentlicher Raum 

Neugestaltung Bitscher Platz 

Der Bitscher Platz war bis zum Jahre 2005 

geprägt durch die Nutzung des Busbahn-

hofs sowie eines Kurzzeitparkplatzes.  

 

Im Rahmen der Sanierungsmaßnahme im 

Programm Sanierung und Entwicklung fand 

im Jahr 2006 ein Wettbewerb zur Neugestal-

tung des Bitscher Platzes statt. Als Jurymit-

glieder fungierten Fachleute, Anwohner und 

Geschäftsleute aus dem unmittelbaren Um-

feld des Platzes. Die Gesamtmaßnahme 

„Bahnhofumfeld“ wurde schließlich in das 

Zentrenprogramm aufgenommen, sodass 

im Jahr 2012 die Umsetzung des Wettbe-

werbsentwurfs starten konnte. Resultat war 

ein von Bäumen geprägter Platz, der multi-

funktional genutzt werden kann und auf dem 

verschiedene Märkte und Feste stattfinden 

können. Der Bitscher Platz wird aktuell zum 

Teil als Parkfläche genutzt, die übrige Flä-

che ist als Aufenthaltsfläche vorgesehen 

und kann teilweise auch für die Außengast-

ronomie genutzt werden. Ende 2013 konnte 

die Neugestaltung des Platzes abgeschlos-

sen werden.  

 

Umbau Kreuzungsbereich Marktstraße / 

Fußgängerzone 

Zur Verbesserung des Verkehrsflusses so-

wie zur übersichtlichen Gestaltung der Ver-

kehrsführung, wurde im Jahr 2013 der Kreu-

zungsbereich unter der Bundesstraße zu ei-

nem sogenannten Mini-Kreisel umgebaut. 

Die Kreuzung fungiert als Schnittstelle zwi-

schen Bahnhofsumfeld, historischem Stadt-

kern und Fußgängerzone. Die Maßnahme 

diente als Pilotprojekt für die zukünftige Ge-

staltung der Fußgängerzone, die an dieser 

Stelle anfängt. Durch den Minikreisel und 

der damit einhergehenden Neuregelung des 

Verkehrs, konnten die Platzbereiche im un-

mittelbaren Umfeld vergrößert werden. 

Diese werden durch Außengastronomie ge-

nutzt. Die Reduzierung der Verkehrsflächen 

brachte eine immense Verbesserung der 

Eingangssituation und Zugänglichkeit der 

Fußgängerzone mit sich.  

 

Umgestaltung der Brücke über die Theel 

zwischen Bitscher Platz und Marktstraße 

Um die Brücke zwischen dem Bitscher Platz 

und der Marktstraße aufzuwerten und den 

Bereich übersichtlicher zu gestalten, wurden 

2014 kleinere Maßnahmen angestoßen. 

Dazu zählten u.a. die Neubepflanzung der 

Blumenkübel mit kleinen Bäumen, die Ent-

fernung von Trenngittern zwischen Straße 

und Fußgängerweg sowie der Anstrich der 

Geländer und das Entfernen von überflüssi-

gen Schildern. 

  

 Mobilität 

Ehemaliges Bauhofumfeld  

Die in den vergangenen Jahren erfolgte Um-

gestaltung des Bauhofumfeldes beinhaltete 

nicht nur die Schaffung von Freiflächen für 

den Einzelhandel, die aufgrund ihrer Lage 
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nicht nur zur Stärkung der zentralen Versor-

gungsfunktion beitragen, sondern umfasste 

auch die Etablierung eines modernen Kom-

bibahnsteigs, an dem wichtige Verbindun-

gen des ÖPNV gebündelt wurden. 

 

Errichtung Rad- und Fußgängerbrücke über 

die Theel 

Um das Bahnhofsumfeld mit dem westlichen 

Abschnitt der Fußgängerzone zu verbinden, 

wurde eine Brücke zwischen Poststraße und 

der Straße am Markt gebaut. Die Finanzie-

rung der Maßnahme erfolgte durch Mittel 

des Zentrenprogramms sowie des Pro-

gramms Sanierungs- und Entwicklungs-

maßnahmen. Ebenfalls kamen GVFG-Mittel 

zum Einsatz. Die Brücke ist insbesondere 

auch deshalb wichtig für die Innenstadt, weil 

sie die nördlich der Theel gelegenen Berei-

che auf kurzem Wege fußläufig mit dem Bit-

scher Platz und den hier vorhandenen Ein-

zelhandelseinrichtungen verbindet.  

 

 Stadtgestalt und Baukultur 

Sanierungsgebiet 

Auf das förmlich festgelegte Sanierungsge-

biet „Innenstadt Lebach“ wurde bereits im 

Vorausgegangenen hingewiesen. Beschlos-

sen wurde es am 26.04.2012. Das TEKO er-

füllte die Anforderungen an die erforderli-

chen vorbereitenden Untersuchungen. Die 

diesbezüglichen Aussagen des TEKO besit-

zen nach wie vor Gültigkeit. Gleiches gilt für 

die Ziele der Sanierung, die ebenfalls im 

TEKO definiert sind. 

 

Anregung privater Investitionen zur Sanie-

rung von Gebäudefassaden 

Ziel dieser Maßnahme war es, private Ei-

gentümer, insbesondere in unmittelbarer 

Nähe des Bitscher Platzes, von der Sanie-

rung ihrer Fassaden zu überzeugen. Im 

Zuge dessen wurde seitens der Stadt der 

persönliche Kontakt zu den Eigentümern 

gesucht, um ihre Investitionsbereitschaft zu 

ermitteln. Bis dato fand noch keine Fassa-

densanierung statt. 

 

Werbeanlagensatzung 

Mit einer Werbeanlagensatzung für das 

Stadtgebiet regelt die Stadt Lebach einen 

Aspekt, der für das Stadtbild von großer Be-

deutung ist. Damit wird nicht nur die äußere 

Wahrnehmung durch Besucher, sondern 

insbesondere auch die Qualität des Wohn- 

und Arbeitsumfeldes beeinflusst. 

 

Wenn auch negative Wirkungen vorhande-

ner Anlagen nicht rückwirkend beeinflusst 

werden können, so sind bei künftigen Errich-

tungen oder Änderungen jedoch die Maßga-

ben der Werbesatzung zu beachten, so 

dass künftig Fehlentwicklungen verhindert 

werden können. 

 

 Mitwirkung und Kooperation 

Zentrumsmanagement und Lenkungs-
gruppe 
Durch die Einbeziehung von Bürgerinnen 

und Bürgern und weiteren Akteuren der In-

nenstadt in den Prozess der Konzepterarbei-

tung konnte kooperatives Handeln gestärkt 

werden. Zur Verfügung stehen die Instru-

mente des Zentrenprogramms (Lenkungs-

gruppe, Zentrumsmanagement, Verfü-

gungsfonds).  

 

In Lebach zeigt sich, dass durch die Initiie-

rung einer Lenkungsgruppe und die Einrich-

tung eines Zentrumsmanagements ein Im-

puls für kooperatives Handelns ausgelöst 

werden kann. 

 

Die Lenkungsgruppe, welche im Jahr 2012 

ins Leben gerufen wurde, hat sich nach Ein-

schätzung der Akteure vor Ort bewährt. Sie 

trägt dazu bei, Akteure mit unterschiedlichen 

Sichtweisen an einen Tisch zu bringen und 

die Kommunikationskultur zu verbessern. 

Die direkte Einbeziehung in Entscheidungs-

prozesse und die Zusammenarbeit mit der 

Stadt, z. B. bei den Planungen zur Umge-

staltung der Fußgängerzone, haben sich in-

tensiviert. Die Lenkungsgruppe hat einen 

festen Stamm von Akteuren und besteht aus 

Vertretern des Einzelhandels sowie des Ge-

werbes, Eigentümer, Vertreter der drei Frak-
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tionen des Stadtparlaments sowie aus ei-

nem Vertreter der Stadtverwaltung. Die Len-

kungsgruppe wird sukzessive erweitert bzw. 

es finden auch zwischenzeitlich Umbeset-

zungen statt. Weiterhin nehmen bei Bedarf 

die entsprechenden Arbeitsgruppen an der 

Sitzung teil. Nur eine umfassende Akteurs-

beteiligung kann zu einer frühzeitigen Ak-

zeptanzschaffung führen. Die Lenkungs-

gruppe tagt mehrmals im Jahr und entschei-

det über die Vergabe der Mittel aus dem Ver-

fügungsfonds. Auch die vorliegende Fort-

schreibung wurde im Rahmen einer Len-

kungsgruppensitzung diskutiert. 

 

Ein weiterer wichtiger Akteur, welcher sich 

mit dem Prozess der Zentrenentwicklung be-

fasst, stellt der Lebacher Verkehrsverein 

dar. Einige Mitglieder des Verkehrsvereins 

sind auch in der Lenkungsgruppe vertreten. 

Als örtlicher Gewerbeverein ist der Ver-

kehrsverein in Lebach zuständig für die Inte-

ressensvertretung des Einzelhandels sowie 

des Gewerbes. Im Zuge dessen kümmert er 

sich um die Organisation von Festen und Ak-

tionen in der Lebacher Innenstadt und be-

treibt Standortmarketing. 

  

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit spielt in Lebach 

eine zentrale Rolle. Die Internetpräsenz der 

Stadt, auf der die Konzepte und Planungen 

veröffentlicht werden, ist Teil der Öffentlich-

keitsarbeit. Die Webseite beinhaltet die ak-

tuellen Entwicklungsfortschritte des Förder-

gebietes zur Information der Bürger. Auch in 

der Stadtzeitung wird in der Rubrik „Neues 

aus dem Rathaus“ über die stetigen Entwick-

lungen der Lebacher Innenstadt berichtet.  

 

Die Öffentlichkeitsarbeit wird durch das 

Zentrumsmanagement unterstützt. So wer-

den z.B. Pressekonferenzen zu wichtigen 

Anlässen veranstaltet oder bei wichtigen 

Baumaßnahmen in Zusammenarbeit mit 

den beteiligten Akteuren Feste organisiert.   

 

 

Zentrumsmanagement 

Seit einigen Jahren wird in Lebach ein Zent-

rumsmanagement betrieben. Die Aufgaben 

des Zentrumsmanagements bestehen u.a. 

in der Sicherung der Programmumsetzung 

mit besonderem Blick auf den Zeit- und Fi-

nanzierungsplan sowie in der Vernetzung 

und Aktivierung der lokalen Akteure, speziell 

der Grundstücks- und Immobilieneigentü-

mer, der Einzelhändler, der Gewerbetrei-

benden, der Handwerker und der Bewohner.  

 

Das Zentrumsmanagement wurde im Sep-

tember 2012 installiert. Der Zentrumsmana-

ger als zentraler Ansprechpartner für alle be-

teiligten Akteure richtet sich derzeit in erster 

Linie an Gewerbetreibende, Gebäudeeigen-

tümer und Einzelhändler, die bei der Umset-

zung von Maßnahmen zur Stärkung des Ein-

zelhandelsstandortes unterstützt werden. 

Eine weitere Aufgabe des Zentrumsmana-

gements besteht darin, die Lenkungsgruppe 

zu begleiten, insbesondere was die Maß-

nahmen des Verfügungsfonds angeht sowie 

beim Standortmarketing. 

 

Informationsveranstaltungen für Gewerbe-

treibende 

In Kooperation mit der Stadt Lebach wurde 

vom Zentrumsmanagement eine Informati-

onsveranstaltung für Gewerbetreibende or-

ganisiert. 

 

 Einsatz von Verfügungsfonds 

Mit dem sogenannten Verfügungsfonds hat 

der Fördergeber den Gemeinden ein Instru-

ment an die Hand gegeben, mit dem die Ko-

operation der Akteure in den Zentren ge-

stärkt wird. Ebenso soll damit das private 

Engagement bzw. die Beteiligungs- und Mit-

wirkungsbereitschaft unterstützt und geför-

dert werden. Mit dem Verfügungsfond kön-

nen private Sanierungsmaßnahmen ange-

regt werden. Der Verfügungsfond ist im Zu-

sammenhang mit Modernisierungsrichtlinien 

zu sehen. Die Modernisierungsrichtlinien ge-

ben die Leitlinien für den Einsatz von Mitteln 

des Verfügungsfonds zur Förderung privater 

Maßnahmen, indem sie Kostenerstattungs-
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beträge vorgeben, mit denen private Moder-

nisierungs- oder Instandsetzungsmaßnah-

men gefördert werden. 

 

Wo die Gelder des Verfügungsfonds einge-

setzt werden, wird von der Lenkungsgruppe 

bestimmt. Seit Beginn der Maßnahme konn-

ten Erfolge mit dem Verfügungsfonds ver-

bucht werden. Es konnte gezeigt werden, 

dass die Akquise privater Mittel projektbezo-

gen gelingt. Folgende Projekte konnten z.B. 

mit Mitteln aus dem Verfügungsfonds umge-

setzt werden: 

 Einkaufsgutschein: Im Rahmen dieses 

Projektes wurden die Druckkosten des 

Gutscheins und der Werbe-Flyer etc. 

gefördert. 

 Fest zur Teileröffnung des Bitscher Plat-

zes 

 Baustellenfest für Kinder während der 

Umgestaltung des Kreisverkehrs. 

 

Die Verfügungsfonds sollen weiterhin als 

Maßnahme vorgesehen werden. Über die 

Verwendung entscheidet die Lenkungs-

gruppe. 

 

 Finanzierung und Bündelung mit weite-
ren Förderansätzen 

Städtebauförderprogramm Städtebauliche 

Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bevor die Entwicklung des Bahnhofumfel-

des in den Aufgabenbereich des Zentren-

programms aufgenommen wurde, wurde sie 

durch Mittel des Programms Städtebauliche 

Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

gefördert. Teilweise wurden auch Maßnah-

men mit Fördermitteln beider Programme 

abgewickelt. Dazu zählen z.B. die Rad- und 

Fußgängerbrücke über der Theel oder die 

Gestaltung des Bitscher Platzes. Weiterhin 

kamen GVFG-Mittel zum Einsatz. 

 

Verlängerung Saarbahn 

Die Saarbahn (Regiotram) wurde bis Le-

bach verlängert, sodass eine direkte Verbin-

dung bis in die Saarbrücker Innenstadt ge-

schaffen wurde. Im Zuge der Eröffnung der 

Lebacher Saarbahn erfolgte eine Neuge-

staltung sowie Neustrukturierung des Bahn-

hofsumfelds. Weiterhin wurde der Busbahn-

hof zum Bahnhof verlegt, sodass ein kombi-

nierter Bahnhof entstand. Finanziert wurde 

die Maßnahme durch Mittel aus dem Pro-

gramm Sanierung und Entwicklung sowie 

durch GVFG-Mittel.  

 

Modellprojekt Netzwerk Lebach –  Lebens-

qualität für Generationen: „Wir leben hier – 

wir kaufen hier“ 

Die Maßnahme wurde von Seiten des loka-

len Unternehmernetzwerkes von Handwer-

kern und Dienstleistern der Stadt Lebach ins 

Leben gerufen, um ein spezielles Angebot, 

welches auf Senioren ausgerichtet ist, zu 

schaffen, das Potenzial dieser Zielgruppe 

auszuschöpfen und um sich auf mögliche 

Änderungen seitens dieser Zielgruppe ein-

zustellen. Gefördert wurde das Modellpro-

jekt durch das Umweltministerium des Saar-

landes.  

 

 

Energetische Sanierung 

Um die Anzahl privater Investitionen in die 

Bausubstanz zu erhöhen, sollen diese mit 

Fördermitteln aus der energetischen Sanie-

rung gefördert werden. Das energetische 

Sanierungskonzept wurde 2018 beschlos-

sen. Eine Untersuchung der Gebäudestruk-

tur ist im Rahmen des energetischen Quar-

tierskonzeptes „Innenstadt Lebach“ aus 

dem Jahr 2018 (DSK) erfolgt. Das energeti-

sche Quartierskonzept beinhaltet einen 3-

Jahresplan. Schwerpunkt ist u.a. die Bera-

tung von Bürgerinnen und Bürgern sowie die 

Durchführung von Schulungsmaßnahmen. 

Die Abgrenzung des energetischen Quar-

tierskonzeptes beinhaltet einen Großteil des 

jetzigen Fördergebietes (mit Ausnahme u.a. 

des Bereiches Bauernhaus und angren-

zende Flächen an der Tholeyer Straße und 

des östlichen Plangebietes).  

 

Maßnahmen, die im Rahmen des energeti-

schen Quartierskonzeptes benannt wurden, 

sind u.a. die Nutzung der Dachflächen für 
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die Nutzung erneuerbarer Energien, die Ein-

richtung eines Blockheizkraftwerkes, „Grüne 

Achse“ usw. Zum Thema Stadtentwicklung 

wurden insbesondere benannt: 

- Leuchtturmprojekt energetische Sanie-

rung Rathaus 

- Umgestaltung von öffentlichen Räumen 

und Plätzen 

- Nachverdichtung Poststraße 10-18 

- Schaffung von Wegeverbindungen zwi-

schen Pfarrgasse und Theelufer 

 

Teilweise haben diese Maßnahmen auch 

Relevanz für das ISEK und werden entspre-

chend aufgegriffen. 

 

Die einzelnen Fördermaßnahmen werden 

durch die Stadt Lebach koordiniert. Dabei 

wird sie bei Fragen und Entscheidungen un-

terstützt vom Zentrumsmanagement sowie 

von der Lenkungsgruppe. Die Betreuung 

der Maßnahmen im unmittelbaren Bahn-

hofsumfeldes, z.B. Bitscher Platz, erfolgte 

treuhänderisch von der Gesellschaft für 

Kommunalbauten in Saarbrücken. 

 

Im Energetischen Quartierskonzept heißt 

es: „Die bisher genutzten Programme der 

KfW dienen ausschließlich der Projektförde-

rung. Die Förderung von Einzelmaßnahmen 

kann daher nur über die Städtebauförde-

rungsprogramme realisiert werden. Die 

Stadt Lebach hat für den Untersuchungsbe-

reich des energetischen Quartierskonzepts 

ein Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB 

festgesetzt. Die Stadt wurde mit dem Sanie-

rungsgebiet in das Städtebauförderungspro-

gramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ 

aufgenommen. Über dieses Programm be-

steht die Möglichkeit neben öffentlichen 

auch private Maßnahmen zu fördern. Die 

Vergabe von Fördermitteln für private Maß-

nahmen sollte in einer Modernisierungs-

richtlinie festgeschrieben werden.“ 

 

Im energetischen Quartierskonzept wird au-

ßerdem auf das KfW-Programm Nr. 432 hin-

gewiesen. Dabei geht es um energetische 

Stadtsanierung in Form von Zuschüssen für 

Quartierskonzepte und Sanierungsmana-

ger. Zuschüsse werden dabei in der Höhe 

von 65 % der förderfähigen Kosten zur Er-

stellung von energetischen Konzepten (liegt 

bereits vor) und für die Leistung des Sanie-

rungsmanagers gewährt. Empfänger kön-

nen Kommunen und kommunale Unterneh-

men sein. 

 

Weitere Fördermöglichkeiten, die relevant 

sein können, sind zum Beispiel die soziale 

Wohnraumförderung des Landes, von der 

Private profitieren können. U.a. gibt es hier 

die Möglichkeit, den Abbau baulicher Barri-

eren zugunsten von Wohnraum für Senioren 

oder Menschen mit Behinderung zu fördern. 

Eine umfängliche Auflistung ist im TeKo ent-

halten, auf die hiermit verwiesen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inhalte der Fortschreibung 
des ISEKs 

2.1. Konkrete Ziele der Fortschreibung 

Die Lebacher Innenstadt soll als funktions-

gemischtes Zentrum (Wohnen, Arbeiten, Bil-

dung, Einkaufen, ÖPNV-Knotenpunkt) für 

die Stadt und für die Region gestärkt wer-

den. Die drei funktionalen Bereiche sollen 

besser verknüpft und in ihrer Entwicklung 

aufeinander abgestimmt werden. Dies soll 

Synergien schaffen und die Innenstadt stär-

ken.  

 

Grundlage für die Entwicklung ist das teil-

räumliche Entwicklungskonzept, abgeleitet 

aus dem Integrierten Gemeindeentwick-

lungskonzept (GEKO) mit den Zielen, die 

sich jeweils verschiedenen der nachfolgend 

aufgeführten Maßnahmen zugrunde liegen: 

 Sicherung und Stärkung der mittelzent-

ralen Funktion Lebachs (u.a. Maßnah-
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men in der Fußgängerzone zur Aufwer-

tung und Belebung, gestalterische Maß-

nahmen am Bitscher Platz, Ergänzung 

eines Hotels westlich des Bitscher Plat-

zes, Fußwegeverbindungen an der 

Theel, Parken im Bereich Stadthalle, 

usw.) 

 Ausbau der Funktionsvielfalt im Zent-

rum, insbesondere der Wohnfunktion so-

wie der Vielfalt des Einzelhandels- und 

Gastronomieangebotes (u.a. Maßnah-

men in der Fußgängerzone zur Aufwer-

tung und Belebung (Wohn- und Arbeits-

umfeldqualität)) 

 Gestalterische Aufwertung der Innen-

stadt, insbesondere durch Aufwertung 

der öffentlichen Räume und Verbesse-

rung der Aufenthaltsqualität (u.a. Maß-

nahmen in der Fußgängerzone zur Auf-

wertung und Belebung, Maßnahmen im 

Straßenraum, s.o.) 

 Verknüpfung der drei Teilbereiche der In-

nenstadt und Ausbildung funktionaler 

Schwerpunkte (u.a. Maßnahmen im Be-

reich der Marktstraße (Shared space), 

Parkplätze, usw.) 

 Verbesserung des Fuß- und Radwege-

netzes (u.a. Fußwegeverbindungen an 

der Theel) 

 Stärkung von Mitwirkung und Koopera-

tion (Maßnahme ohne Verortung). 

 

Allen Zielen liegen somit konkrete Maßnah-

men zugrunde, auf deren beabsichtigte Aus-

wirkungen im Rahmen der Maßnahmenbe-

schreibung jeweils hingewiesen wird. 

 

Hohe Priorität haben nach wie vor die Stär-

kung des Zentrums, die Aufwertung des öf-

fentlichen Raums, die Schaffung eines at-

traktiven Wegenetzes, die Behebung von 

Leerständen, die Umgestaltung und funktio-

nale Neuausrichtung der Fußgängerzone 

sowie die Aktivierung und Einbindung lokaler 

Akteure. Hinzu kommen die Ziele einer ge-

stalterischen Aufwertung, die u.a. bei den 

hinzugekommenen Bereichen im Vorder-

grund stehen. 

 

 

2.2. Schwerpunktbereiche und deren wesent-
liche städtebauliche Probleme 

Im Rahmen der Fortschreibung des ISEKs 

kann eine Aufteilung in folgende drei räumli-

che Schwerpunktbereiche beibehalten wer-

den, die bereits das Teilräumliche Konzept 

identifiziert hatte: 

 

 Bereich Fußgängerzone: 

Es handelt sich dabei um ein überwie-

gend in den 1970er Jahren entstande-

nes Geschäftszentrum mit Fußgänger-

zone entlang der Straße „Am Markt“ mit 

Wohn- und Geschäftshäusern sowie 

zentralen Infrastruktureinrichtungen 

(Rathaus, Bibliothek, Hallenbad, Poli-

zei). 

 

Die Fußgängerzone konnte die eigentli-

che Funktion, die eine Fußgängerzone 

erfüllen soll, vor dem Umbau nur bedingt 

erfüllen, da sie für Gastronomie und Ge-

schäftsbetreibende nur bedingt attraktiv 

bis unattraktiv war. Ein typischer Tra-

ding-down-Effekt hatte sich entwickelt, 

ausgehend von einem umfangreichen 

Angebot mit entsprechend hoher Bele-

bung und Attraktivität hin zu Leerstän-

den bzw. dem Standort nicht angemes-

senen Unternutzungen und ausbleiben-

der Kundschaft. Ein Imageverlust der 

Fußgängerzone ist die Gefahr, der mit 

Fortschreiten der negativen Entwicklung 

mit dem beschriebenen städtebaulichen 

Missstand gegenseitig verstärkt. Zurück-

gehende Umsätze bewirken nicht selten, 

dass notwendige Sanierungsmaßnah-

men an der Bausubstanz und bauliche 

Anpassungen an die Nachfrage ausblei-

ben, was die Gesamtwirkung ebenfalls 

zusätzlich verstärkt. 

 

Initial-Maßnahmen der öffentlichen 

Hand waren hier dringend erforderlich, 

um der Entwicklung entgegenzutreten. 
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 Bereich Kirche/Markstraße/Pfarrgasse: 

Dieser Bereich umfasst den historisch 

gewachsenen, kleinteiligen Stadtkern im 

Bereich der katholischen Kirche „Hl. 

Dreifaltigkeit und St. Marien“ (Markt-

straße / Pfarrgasse) mit überwiegend 

kleineren Einzelhandels- und Dienstleis-

tungsbetrieben sowie der Stadthalle und 

einem Kindergarten. 

 

Auch hier sind Leerstände und gestalte-

rische Defizite vorhanden, denen entge-

gengewirkt werden muss, zumal es sich 

um einen historischen Bereich mit zent-

ralen Funktionen handelt.  

 

Ein wesentlicher Handlungsansatz 

ergibt sich aus dem Vorhandensein der 

Stadthalle, der Kirche und der Nähe zu 

den Versorgungsfunktionen der Innen-

stadt: dies bedingt nämlich einen hohen 

Parkdruck, insbesondere bei Veranstal-

tungen, dem ein nicht ausreichendes 

Angebot an nutzungsnahen Stellplätzen 

gegenübersteht. Eine Optimierung ist 

daher erforderlich. 

 

 Bereich Bitscher Platz / Poststraße: 

Das Quartier befindet sich unweit des 

Bahnhofs als zentraler ÖPNV-Verknüp-

fungs- und neuer Versorgungsschwer-

punkt mit auch großflächigem Einzel-

handel und Geschäftshäusern. 

 

Mit dem Umbau des Bitscher Platzes 

und dem Bau der Fußgängerbrücke 

über die Theel sind hier bereits wichtige 

Schritte zur Verbesserung umgesetzt 

worden, die sich insbesondere in der Be-

lebung des Areals in den letzten Jahren 

wiederspiegeln.  

 

Die Fußgängerbrücke bedeutet eine er-

hebliche Verbesserung der Verbindung 

zwischen den Schwerpunktbereichen, 

wirkt sich aber auch darüber hinaus auf 

das weitere Umfeld aus, insbesondere 

weil der Bahnhof hier gelegen ist. 

 

Die mit diesen Maßnahmen bereits be-

gonnene Entwicklung gilt es jedoch nun 

weiter anzutreiben, indem weitere Maß-

nahmen umgesetzt werden (z.B. Gestal-

tungsmaßnahmen in der Poststraße, 

Hotel in Nachbarschaft des Bahnhofes). 

 

Zur Verdeutlichung der Schwerpunktberei-

che erfolgt eine zeichnerische Darstellung in 

der Planzeichnung. 

 

Die Schwerpunktbereiche werden ergänzt 

durch Maßnahmen, die angrenzend daran o-

der in den Zwischenbereichen der Schwer-

punktbereiche innerhalb des Fördergebietes 

vorgesehen sind. 

 

 

2.3. Maßnahmen  

Zur Stärkung der Lebacher Innenstadt ist 

eine Vielzahl von Maßnahmen sinnvoll oder 

notwendig, die im Folgenden aufgelistet wer-

den. Es erfolgt jeweils eine grobe Beschrei-

bung der Maßnahme, der bezweckten Aus-

wirkungen, ggf. auch der Auswirkungen in 

Wechselbeziehung zu anderen Maßnah-

men, anderen Schwerpunktbereichen oder 

der weiteren Umgebung des Fördergebietes 

sowie im Rahmen der Evaluierung eine 

grobe Priorisierung bzw. eine Aussage zum 

Stand der Planung bzw. Umsetzung. 

 

Aufbauend auf den Maßnahmen des Teil-

räumlichen Konzeptes werden alle das Plan-

gebiet betreffenden Maßnahmen aufgelistet 

und beschrieben und in Bezug auf den 

Stand der Umsetzung und die weitere Rele-

vanz für die künftige Entwicklung hinterfragt.  

 

Sofern Maßnahmen ganz oder teilweise be-

reits umgesetzt wurden, wird dies angespro-

chen. Soweit aus derzeitiger Sicht erforder-

lich, werden weitere Maßnahmen ergänzt.  

 

Die nachfolgenden Maßnahmen sind mit Pri-

orisierung der Wichtigkeit in Bezug auf die 

drei Maßnahmenbereiche geordnet. Bezüg-

lich der Kostenschätzung der Maßnahmen 
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des vorliegenden ISEK ist auf Kapitel 3 zu 

verweisen, welches eine Auflistung in tabel-

larischer Form enthält.  

 

1 Schwerpunktbereich Fußgängerzone 
Die städtebauliche Situation in der Fußgän-

gerzone war aufgrund gestalterischer Defi-

zite und aufgrund von Unternutzung oder 

Leerständen als Missstand zu bezeichnen. 

Aufgrund der Lage des Bereichs im städte-

baulichen Kontext und der Abwärtsspirale, 

die bereits seit längerem festzustellen ist 

(Gestaltungsdefizite, Imageverlust, Beein-

trächtigung der Wohn- und Arbeitsumfeld-

qualität, usw., s.o.) ist die Bedeutung dieses 

Missstandes umso größer gewesen. Die be-

stehende Fußgängerzone wurde in 2 Teilbe-

reiche untergliedert (Fußgängerzone und 

Rathausplatz) und stellt einen der Schwer-

punktbereiche im ISEK dar.  

 

Zwischenzeitlich wurde die Neugestaltung 

der Fußgängerzone weitgehend fertigge-

stellt. Damit ist der öffentliche Raum deutlich 

attraktiviert worden und damit ein wichtiger 

Schritt getan, um das Zentrum von Lebach 

seiner Bedeutung im Stadtgefüge gemäß zu 

entwickeln. Maßnahmen im privaten Be-

reich und teilweise auch an den öffentlichen 

Gebäuden müssen folgen. 

 

Die Planungen für den Bereich Rathaus-

platz sind abgeschlossen. Die Maßnahme 

befindet sich kurz vor der Umsetzung. 

 

Die im Folgenden benannten Maßnahmen 

sind wichtige Teilmaßnahmen in diesem 

Kontext. Diese waren bereits im TeKo ent-

halten, waren dort aber in Teilmaßnahmen 

aufgegliedert (z.B. Begrünung der Fußgän-

gerzone, Möblierung, usw.). Diese Untertei-

lung wurde nicht übernommen, da sowohl 

Planung als auch Bau im Zusammenhang 

erfolgen. 

 

Sehr wichtig, allerdings mit den Mitteln der 

öffentlichen Hand nur bedingt bis gar nicht 

steuerbar, sind Maßnahmen, die die priva-

ten Gebäude betreffen. Abgesehen von der 

Nutzung der Gebäude sind auch hier gestal-

terische Defizite feststellbar, die für den Be-

deutungs- und Imageverlust des Gesamt-

areals mit ausschlagegebend sind.  

 

Dass die Siedlungsstruktur hier die Gestal-

tungssprache der 70er Jahre wiederspiegelt, 

muss für eine dringend erforderliche Aufwer-

tung nicht zwangsläufig ein unüberwindba-

res Problem darstellen. Gestalterische Auf-

wertungen der Gebäude und des öffentli-

chen Raumes können eine erhebliche Qua-

litätssteigerung im Umfeld bewirken, die den 

Standort auch für Geschäfte und Gastrono-

mie wieder attraktiver macht und damit auch 

die Bereitschaft zu privaten Investitionen er-

höht.  

 

Als Nutzungen entlang der Fußgängerzone 

kommen neben den vorhandenen öffentli-

chen Einrichtungen wie Rathaus und Hal-

lenbad, die mit Publikumsverkehr verbun-

den und daher als Chance zu verstehen sind 

im Wesentlichen folgende Nutzungen in 

Frage: 

 

-  Gastronomie ist geeignet, einen Standort 

auch außerhalb der Geschäftszeiten zu 

beleben. Daher ist die Stärkung der vor-

handenen bzw. die Ansiedlung weiterer 

Gastronomiebetriebe ein Ziel für die Fuß-

gängerzone. 

 

-  Ebenso wichtig sind Läden und zwar 

möglichst solche, die hinsichtlich ihrer 

Branchen und ihres Verkaufsangebotes 

eine Erhöhung der Publikumsfrequenz 

bewirken. Eine Erhöhung der Publikums-

frequenz kann z.B. auch mit einem Ärzte-

haus o.ä. erreicht werden. Die Lage im in-

nerstädtischen Bereich, die Barrierefrei-

heit und die Anbindung an den ÖPNV 

sind Gründe, die ebenfalls dafürsprechen 

würden. 

 

-  Darüber hinaus sollte insbesondere von 

den Privaten eine Stärkung der Wohn-

qualität bzw. der Funktion Wohnen in den 

Obergeschossen der Gebäude anvisiert 
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werden. Dies sollte nur auf die Oberge-

schosse zielen, da eine Wohnnutzung im 

Erdgeschoss in einem Bereich wie der 

Fußgängerzone nicht sinnvoll ist. 

 

Für die Fußgängerzone ist ein rechtskräfti-

ger Bebauungsplan von 1969 vorhanden, 

der für die Randbebauung ein Kerngebiet 

darstellt4. Grundlage ist die BauNVO von 

1968 und die in der damaligen Fassung ge-

mäß § 4 Abs. 2 BauNVO zulässigen Nutzun-

gen. Wohnungen können ab einem im Be-

bauungsplan zu bestimmenden Geschoss 

zugelassen werden, wovon aber der vorlie-

gende Bebauungsplan keinen Gebrauch 

macht. 

 

 
Auszug Bebauungsplan  

 

Um die Wohnfunktion zu stärken und auch 

darüber hinaus von den Regelungsmöglich-

keiten zu profitieren, die dem Bauplanungs-

recht heutzutage gegeben sind (z.B. auch in 

Bezug auf Gestaltung, erneuerbare Ener-

gien, usw.), sollte in Erwägung gezogen 

werden, eine Änderung des vorhandenen 

Baurechtes vorzunehmen. Es könnte zum 

Beispiel auch darüber nachgedacht werden, 

ein urbanes Gebiet festzusetzen, mit dem 

das Wohnen und gleichzeitig Einzelhandel, 

Gastronomie usw. in gewünschter Ausprä-

gung entwickelt werden könnten. 

 

                                                
4 Der Bebauungsplan „Unterste Wiese“ von 1969: umfasste im Wesentlichen den Bereich der Fußgängerzone mit Randbe-

bauung (Kerngebiet), Erschließung, Marktstraße, Parkplätze; er wurde. 

Der Bebauungsplan „Unterste Wiese Erweiterung“ von 1978: umfasste im Wesentlichen die wabenförmige Bebauung östlich 

der Marktstraße sowie Grünflächen und Erschließungsflächen 
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Der Vollständigkeit halber sei darauf verwie-

sen, dass auch für den Bereich östlich der 

Marktstraße ein Bebauungsplan besteht, in 

dem ein Kerngebiet und eine auf die reali-

sierte Wabenform abzielende Bebaubarkeit 

festgesetzt wurden. Dieser stammt aus den 

70er Jahren. Sollte ein Bebauungsplan für 

die Fußgängerzone aufgestellt werden, 

sollte darüber nachgedacht werden, auch 

diesen Bereich mit in den Geltungsbereich 

aufzunehmen. 

 

Im Folgenden aufgeführt sind insbesondere 

die Teilmaßnahmen im Bereich der Fußgän-

gerzone, die die öffentliche Hand betreffen. 

Dazu gehören: 

 

 

1-1 Gestalterische und funktionale Erneue-
rung des öffentlichen Raumes der Fuß-
gängerzone 
Dazu gehören Teilaspekte, die im ursprüng-

lichen TeKo getrennt wurden nach Bodenbe-

lag, Wasserfläche, Begrünung, usw. Diese 

Trennung wird nicht beibehalten, da die be-

treffenden Maßnahmen Teil der gestalteri-

schen und funktionalen Aufwertung im Rah-

men der Gesamtmaßnahme sind und im Üb-

rigen zwischenzeitlich für den Bereich der 

Fußgängerzone weitestgehend abgeschlos-

sen sind. 

 

Der Kreuzungsbereich unter der aufgestän-

derten Bundestraße wurde zu einem sog. 

Mini- Kreisel umgestaltet, um den Verkehrs-

fluss zu verbessern und die Verkehrsführung 

übersichtlicher zu gestalten. Die Kreuzung 

ist die Schnittstelle zwischen Bahnhofsum-

feld, historischem Stadtkern und Fußgän-

gerzone und daher von großer Bedeutung, 

gerade wenn es um die Vernetzung der 

Schwerpunktbereiche geht.  

 

Der Kreuzungsbereich wurde im Rahmen 

des Uferparks komplett umgestaltet. 

 
Ernst + Partner, Konzept Fußgängerzone, Stand 10/2017                  
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Städtische Grünstrukturen sind wichtig für 

ökologische Komponenten, wie Luft und Bo-

den sowie für den Artenreichtum von Flora 

und Fauna. Sie fördern die Gesundheit und 

den sozialen Zusammenhalt der Menschen 

und steigern die Lebensqualität in der Stadt 

sowohl für die Wohn- wie auch die Arbeits-

bevölkerung. 

 

Die Fußgängerzone wurde deswegen im 

Rahmen der Umgestaltung durch Baum- 

und Strauchpflanzungen aufgewertet und 

belebt.  

 

Gerade für das Umweltpotential Klimaschutz 

und Klimaanpassung ist die Bepflanzung 

von besonderer Bedeutung. Das Kleinklima 

kann durch eine Bepflanzung deutlich positiv 

beeinflusst werden. 

 

Aber auch die Verbesserung der Aufent-

haltsqualität ist von großer Bedeutung für die 

Belebung der Fußgängerzone und damit für 

die Attraktivität für Läden und Gastronomie 

womit die Maßnahme letztlich auch der Stär-

kung der Versorgungsfunktion in der Innen-

stadt dienen kann.  

 

Die Errichtung eines Bouleplatzes ist Teil 

des Konzeptes für den Rathausplatz, wel-

ches vom Büro Ernst + Partner erarbeitet 

worden ist. Der Bouleplatz dient der Bele-

bung des öffentlichen Raumes. Ein differen-

ziertes Betätigungsangebot für eine vielfäl-

tige Nutzerschicht der Fußgängerzone, er-

höht die Aufenthaltsqualität und die Verweil-

dauer im Zentrum der Lebacher Innenstadt.  

 

Der öffentliche Raum wird im Bereich der 

Fußgängerzone auch durch Wasserflächen  

belebt. Hierdurch kann zum einen die Auf-

enthaltsqualität gesteigert werden, zum an-

deren haben Wasserflächen in der überwie-

gend versiegelten Fußgängerzone auch po-

sitive mikroklimatische Effekte für die städti-

sche Umgebung. 

 

Die Maßnahmen zur Aufwertung der Fuß-

gängerzone sind zwischenzeitlich weitestge-

hend abgeschlossen. Da sie einen wesentli-

chen Bestandteil der städtebaulichen Maß-

nahmen in der Innenstadt ist, ist ihre Fortfüh-

rung von hoher Priorität. Dies betrifft insbe-

sondere die Umgestaltung des Rathausplat-

zes. 

 

Stand der Umsetzung: Die Maßnahme be-

sitzt eine hohe Priorität. Die Umsetzung Be-

reich Fußgängerzone ist weitgehend fertig-

gestellt. Die Planungen für den Rathausplatz 

sind abgeschlossen und stehen kurz vor der 

Umsetzung.  

 

 
1-2  Aufwertung Tiefgarage 

Am Rathaus befindet sich eine Tiefgarage, 

die westlich an das Gebäude angrenzt und 

deren Dach ebenfalls beparkt wird 

 

Da diese jedoch aufgrund Ihrer Gestaltung 

und Beleuchtung wenig Anreize zur Nutzung 

setzt, weicht ein Großteil der PKW auf die 

oberirdisch angelegten Stellplätze auf der 

Dachfläche aus. Durch eine qualitative Auf-

wertung der Tiefgarage (mit adäquater Be-

leuchtung) könnten PKW unter die Erde ver-

lagert werden. Der öffentliche Raum der In-

nenstadt wäre somit weniger vom ruhenden 

Verkehr geprägt. 

 

Die Fläche auf dem Dach über der Tiefga-

rage sollte dennoch vorrangig für den ruhen-

den Verkehr vorgehalten und nicht umge-

nutzt werden, da auf diese Weise der erfor-

derliche innenstadtnahe Raum für Park-

plätze angeboten werden kann, wohingegen 

er an anderer Stelle (z.B. vor dem Hallen-

bad), wo eine alternative Nutzung des Frei-

raumes erforderlich ist, stattdessen entfallen 

kann. 

 

Daher sollte auch das Dach der Tiefgarage 

und die dortige Parkfläche eine gestalteri-

sche Aufwertung erfolgen. 

 

Stand der Umsetzung: Bisher wurde die 
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Maßnahme noch nicht umgesetzt bzw. pla-

nerisch angegangen. Die Maßnahme hat 

eine mittlere Priorität. 

 

 

 
1-3 Lichtkonzept für die Fußgängerzone 

Durch ein Lichtkonzept kann das abendliche 

Erscheinungsbild der Innenstadt verbessert 

werden. Stadtbildprägende Gebäude kön-

nen durch das Gestaltungsmerkmal „Licht“ 

zusätzlich akzentuiert und in Szene gesetzt 

werden, was mittelfristig mit einer gestalteri-

schen Überarbeitung der Bestandsgebäude 

einher gehen sollte. Neben der gestalteri-

schen Bedeutung soll insbesondere auch 

die Sicherheit im Plangebiet verbessert wer-

den. Schlecht ausgeleuchtete Bereiche kön-

nen sich zu sogenannten „Angsträumen“ 

entwickeln. Im Rahmen des Lichtkonzeptes 

können solche Orte frühzeitig identifiziert 

werden, und geeignete Maßnahmen erar-

beitet werden.  

 

Wichtig ist, dass ein einheitliches Lichtkon-

zept für die Innenstadt zugrunde gelegt wird, 

dieses also nicht nur auf die Fußgängerzone 

beschränkt bliebt, was zwischenzeitlich er-

folgt ist. 

 

Zusätzlich führt der Einsatz von Leuchtmit-

teln auf dem aktuellen Stand der Technik zu 

einem geringeren Energieverbrauch, ist da-

mit klimarelevant und reduziert somit auch 

die laufenden Kosten für die öffentliche 

Hand. Eine streulichtarme Beleuchtung wirkt 

sich zudem weniger negativ auf Insekten 

aus, welche durch die künstliche Beleuch-

tung in ihrem Verhalten beeinflusst werden.  

 

Mit einer modernen Beleuchtung kann die 

Stadt positiven Einfluss auf die Energie- und 

CO2-Bilanz nehmen. Somit kann diese Maß-

nahme sich positiv auf die Stadtgestalt, die 

Nutzungsmöglichkeiten, soziale Aspekte 

                                                
5 Tobias Link Lichtplanung/Produktdesign, Lichtmasterplan Lebach, liegt vor und befindet sich im Bereich der 

Fußgängerzone in der Umsetzung 

und den Klimaschutz auswirken und insge-

samt zur Steigerung der Attraktivität mit den 

genannten Wechselwirkungen beitragen. 

 

Das Lichtkonzept führt zu einer deutlichen 

gestalterischen Aufwertung und bewirkt da-

mit auch eine erhebliche Verbesserung der 

Wohn-, Arbeits- und Aufenthaltsqualität. 

 

Indem die Aufenthaltsqualität und die Mög-

lichkeit der Nutzung des öffentlichen Rau-

mes verbessert werden, erfüllt die Maß-

nahme, die Teil der Gesamtmaßnahme Fuß-

gängerzone ist (s.o.), insbesondere auch so-

ziale Funktionen, da die Voraussetzungen 

für die Funktion als Begegnungsraum ver-

bessert werden kann.  

 

Der „Masterplan Licht“5 für die Innenstadt 

liegt vor und befindet sich in der Umsetzung, 

so im Bereich der Fußgängerzone. Sein Um-

griff entspricht dem des ursprünglichen För-

dergebietes.  

 

 
Plangebiet Lichtmasterplan Lebach 

 

Stand der Umsetzung: Das Lichtkonzept 

liegt vor. Im Bereich der Fußgängerzone be-

findet sich die Maßnahme in Umsetzung. Im 

weiteren Innenstadtbereich soll das Licht-

konzept ebenfalls umgesetzt werden. 

 

1-4 Dachbegrünungen 
Neben einer ästhetischen und stadtgestalte-



INTEGRIERTES STÄDTEBAULICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT (ISEK) 
als Fortschreibung des Teilräumlichen Konzeptes (TEKO) für die Lebacher Innenstadt    
 

 

31 

rischen Aufwertung bieten Dachbegrünun-

gen eine Vielzahl von Vorteilen für das jewei-

lige Gebäude, aber auch für die umgebende 

Bebauung und den öffentlichen Raum. So 

werden durch eine extensive Begrünung auf 

Dachflächen Temperatureinflüsse auf das 

Gebäude minimiert. Bei hohen Temperatu-

ren wirkt die Begrünung kühlend, im Winter 

wirkt die Substratschicht als Wärmedäm-

mung, sodass auch Energiekosten einge-

spart werden können. Luftschadstoffe und 

Feinstaub werden durch die Bepflanzung 

gefiltert und Niederschlagswasser wird län-

ger zurückgehalten, sodass auch die Kana-

lisation entlastet wird. Dachbegrünungen 

entfalten somit nicht nur gestalterisch posi-

tive Wirkungen, sondern wirken sich auch 

positiv auf ökologische Belange, insbeson-

dere auch auf den Klimaschutz und die 

Rückhaltung von Niederschlagswasser aus. 

 

Besonders die Dachflächen der Gebäude 

der Fußgängerzone eignen sich aufgrund 

der Flachdächer für Bepflanzungen. Bevor 

diese Maßnahme umgesetzt wird, sollten die 

Dachflächen auf ihre statische Eignung ge-

prüft werden. Für die Gebäude mit anderen 

Dachformen wie z.B. einem Satteldach wer-

den Fassadenbegrünungen vorgeschlagen. 

Bei Fassadenbegrünungen ist die Pflanzen-

auswahl, welche sich nach den Standortbe-

dingungen und Beschaffenheit der zu begrü-

nenden Fläche (Himmelsrichtung, Lichtver-

hältnisse, Höhe) richtet, ein wichtiges Krite-

rium, das mehr noch als Dachbegrünungen 

auch gestalterisch auf den öffentlichen 

Raum wirkt. Die Umsetzung soll unter Be-

achtung städtebaulicher, denkmalrechtlicher 

und ortsbildprägender Gegebenheiten erfol-

gen.  

 

Dachbegrünungen können je nach Gebäude 

mitunter auch mit zusätzlichen Nutzflächen 

einhergehen (Dachgärten, Aufenthaltsflä-

chen), die sich positiv auf die Wohn- und Ar-

beitsumfeldqualität auswirken können. 

 

Da es sich bei der überwiegenden Zahl der 

an die Fußgängerzone angrenzenden Ge-

bäude um Privatgebäude handelt, ist die 

Umsetzung der Maßnahme von privaten Ini-

tiativen abhängig. Im Zuge einer bauleitpla-

nerischen Überplanung der Fläche können 

entsprechende Festsetzungen getroffen 

werden (s.o.), wobei es jedoch sorgsam ab-

zuwägen ist, ob den privaten Hauseigentü-

mern diesbezüglich zwingende Festsetzun-

gen, die Hauptgebäude betreffen, zugemu-

tet werden können. Überdies würden solche 

Festsetzungen auch erst dann zum Tragen 

kommen, wenn Neu- oder Umbauten erfol-

gen. Es bleibt den Privaten überlassen, ob 

sie solche Maßnahmen vornehmen. 

 

Möglicherweise wird es in Zukunft Gesetzes-

änderungen geben, die diesbezüglich Maß-

nahmen oder Festsetzungen forcieren.  

 

Wichtiges Instrument sind in diesem Zusam-

menhang Modernisierungsrichtlinien (siehe 

Maßnahmen ohne konkreten Flächenbe-

zug). Die Fußgängerzone erhält ein eigenes 

Förderprogramm für Gründächer. 

 

Anders sieht es in Bezug auf öffentliche Ge-

bäude aus, wo Dachbegrünungen unbedingt 

vorgesehen werden sollen, sobald Sanie-

rungsmaßnahmen an den Gebäuden ange-

gangen werden.  

 

Die Maßnahme ist insofern in Bezug auf öf-

fentliche und private Gebäude zu sehen. 

 

Alternativ oder ergänzend zu Dachbegrü-

nungen können auch Solaranlagen auf 

Dachflächen vorgesehen werden, wenn ge-

stalterische Gründe nicht entgegenstehen 

bzw. die Nutzbarkeit als Dachgarten nicht 

beschränkt wird.  

  

Auch Fassadenbegrünungen können wich-

tige Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes 

und der gestalterischen Aufwertung sein, er-

setzen aber nicht bauliche Modernisierungs-

maßnahmen an den Gebäuden. 
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Im Rahmen der Konzeption für die Fußgän-

gerzone von Ernst + Partner wurde ein Ka-

talog erarbeitet, der aufzeigt, welche Be-

pflanzungsmöglichkeiten denkbar sind. 

Stichwort ist hier u.a. auch Urban Garde-

ning. Der Stadtrat hat das Gestaltungshand-

buch und die Modernisierungsrichtlinie be-

schlossen.  

 

Stand der Umsetzung: Die Maßnahme hat 

vergleichsweise eine mittlere bis hohe Prio-

rität, kann jedoch dann eine hohe Priorität 

erlangen. Derzeit werden drei Flachdächer 

am Rathaus saniert, davon werden zwei 

Dachflächen begrünt, auf einer wird eine PV-

Anlage errichtet. 

 

 
1-5 Energetische Sanierung 

Für den Innenstadtbereich der Stadt Lebach 

wurde 2018 ein Integriertes Energetisches 

Quartierskonzept erarbeitet. In dem Konzept 

werden der bauliche Bestand des Untersu-

chungsraumes analysiert und energetische 

Entwicklungspotentiale aufgezeigt. Für die 

Gebäude entlang der Fußgängerzone wird 

zumeist ein hoher bis mittlerer Sanierungs-

bedarf festgestellt. 

 

Neben den Zielformulierungen wurden au-

ßerdem konkrete Handlungsempfehlungen 

und Maßnahmen ausformuliert, wie eine 

energetische Sanierung der Innenstadt per-

spektivisch erfolgen kann. Die Erkenntnisse 

und Maßnahmen des Energetischen Quar-

tierskonzeptes sollen weiterverfolgt und um-

gesetzt werden.  

 

Auch hier gilt, dass die Maßnahme getrennt 

in öffentliche und private Gebäude zu be-

trachten ist. 

 

Aussagen werden nicht nur für die Randbe-

bauung der Fußgängerzone, sondern auch 

darüberhinausgehend getroffen. Im Konzept 

wird auch der jeweilige energetische Sanie-

rungsbedarf der Gebäude festgestellt. 

 

Das energetische Quartierskonzept liegt be-

reits vor. Die Maßnahmen zielen somit auf 

die Umsetzung der dort identifizierten Maß-

nahmen, insbesondere an den öffentlichen 

Gebäuden. Das Konzept beinhaltet eine De-

tailuntersuchung für das Rathaus.  

 

U.a. trifft das energetische Quartierskonzept 

auch Aussagen in Bezug auf Möglichkeiten 

einer Nahwärmeversorgung. Diesbezüglich 

wird auf die dortigen Inhalte verwiesen. 

 

In dem Konzept werden außerdem Förder-

möglichkeiten thematisiert. Im Rahmen der 

Konzepterarbeitung gab es Informationsver-

anstaltungen für Private. 

 

Stand der Umsetzung: Bisher wurden die 

Maßnahmen, die sich aus dem Konzept er-

geben und die auf die öffentlichen Gebäude 

zielen, noch nicht umgesetzt. Die Maß-

nahme hat eine hohe Priorität. 

 
 
1-6 Verbesserung im Bereich des ÖPNV 

Der Bereich der Fußgängerzone muss mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu errei-

chen sein. Dies mindert den ohnehin hohen 

Parkdruck im Innenstadtbereich und verbes-

sert die Erreichbarkeit des zentralen Versor-

gungskernes. Insbesondere öffentlichen 

Einrichtungen wie dem Rathaus oder dem 

Hallenbad, aber auch den gewerblichen und 

gastronomischen Angeboten kommt eine 

bessere Anbindung zu Gute. Gleichzeitig 

trägt der Ausbau des ÖPNV-Netzes zur 

Stärkung einer umweltfreundlichen und 

stadtverträglichen Mobilität bei und leistet 

somit einen wichtigen Beitrag zum Thema 

Klimaschutz und Klimaanpassung.  

 

Wie andere Maßnahmen, die vorgesehen 

sind, soll auch diese Maßnahme dazu bei-

tragen, die Fußgängerzone zu attraktivieren. 

Indem sie für Besucher und Kunden attrakti-

ver wird, steigt auch ihre Attraktivität für 

Gastronomie und Einzelhandel. Die Verbes-

serung der ÖPNV-Anbindung trägt somit 
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dazu bei, das Zentrum zu stärken. Eine För-

derung des ÖPNV-Verkehrs dient insbeson-

dere auch dem Klimaschutz.  

 

Die Maßnahme ist nicht nur mit der Einrich-

tung einer zusätzlichen Haltestelle getan. 

Vielmehr erfordert dies eine Änderung im Li-

nienfahrplan. Dies wird mit einem erhöhten 

Abstimmungsaufwand verbunden sein, der 

aber durch die genannten positiven Wirkun-

gen gerechtfertigt sein wird. 

 

Stand der Umsetzung: Bisher wurde die 

Maßnahme noch nicht umgesetzt. Die Maß-

nahme hat eine hohe Priorität, wird sich aber 

aufteilen in ggf. ergänzende Haltestellen und 

Taktung der Fahrpläne (erhöhter Abstim-

mungsbedarf). 

 
 
1-7 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge 

Im Themenfeld neuer und nachhaltiger Mo-

bilitätsformen ist es ein zentrales Anliegen, 

zeitgemäße Infrastrukturen bereit zu stellen. 

An zentraler Stelle im Siedlungsbereich, an 

öffentlichen Einrichtungen und zentralen 

ÖPNV-Knotenpunkten ist die Bereitstellung 

von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge erstre-

benswert. Nur mit einer attraktiven und intak-

ten Infrastruktur können Elektro- oder Hyb-

rid-Fahrzeuge eine realistische Alternative 

zu konventionellen Antriebstechniken dar-

stellen. 

 

Die Ladensäulen müssen dort vorgesehen 

werden, wo ein Anfahren und Parken seitens 

der Öffentlichkeit möglich ist. In Frage 

kommt insbesondere der Bereich westlich 

des Rathauses oder der Parkplatz unterhalb 

der Brücke der B268. Im Bereich des Bahn-

hofes sind Ladesäulen bereits vorhanden. 

 

Eine Förderung der E-Mobilität dient insbe-

sondere auch dem Ziel des Klimaschutzes. 

 

Sinnvoll sind überdies auch Ladestationen 

für E-Bikes. Aufgrund der leichteren Anfahr-

barkeit können diese auch im Bereich der 

Fußgängerzone o.ä. untergebracht werden. 

 

Stand der Umsetzung: Bisher wurde die 

Maßnahme angrenzend an die Fußgänger-

zone noch nicht umgesetzt. Die Maßnahme 

hat eine hohe bis mittlere Priorität. Eine La-

destation für E-Bikes wurde in der Fußgän-

gerzone vorgesehen. 

 
 

2 Bereich Kirche (Markstraße /Pfarrgasse) 
Das Umfeld der Kirche ist ein Schwerpunkt-

bereich, in dem Maßnahmen vorgesehen 

sind, die zur Aufwertung und teilweise zur 

funktionalen Neuordnung dienen werden. 

 

An oberster Stelle steht die Neuordnung des 

öffentlichen Raumes, an den teilweise ent-

gegenstehende Anforderungen gestellt wer-

den, die im Rahmen der Planung in Einklang 

miteinander gebracht werden müssen.  

 

Bedingt durch die Nähe zum Versorgungs-

zentrum und dem Vorhandensein publi-

kumsintensiver Einrichtungen wie der katho-

lischen Kirche und der Stadthalle, ergibt sich 

temporär ein hoher Parkdruck. Aufgrund der 

Nähe zu den Läden und Dienstleistungen 

insbesondere in der Fußgängerzone besteht 

ein ständiger Parkdruck, der mit Attraktivie-

rung der Fußgängerzone noch steigen kann. 

 

Der Stadtrand um die Kirche ist ein alter ge-

wachsener Siedlungsbereich, dem eine ent-

sprechende Bedeutung im Siedlungszusam-

menhang zukommt. Es ergeben sich daher 

hohe Anforderungen an die Ortsbildqualität- 

 

Der Bereich wird gemischt genutzt: neben 

öffentlichen Einrichtungen gibt es Wohnen, 

Handel, Dienstleistungen und Gewerbe. 

Diesem Nutzungsmix muss eine spätere 

Planung des öffentlichen Raumes gerecht 

werden. Es ist zu prüfen, ob bei der Planung 

des öffentlichen Raumes u.a. auch die Er-

schließung des östlich gelegenen Mühlen-

betriebes berücksichtigt werden muss (z.B. 

Schleppkurven).  
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Dieser an den Schwerpunktbereich angren-

zende Betrieb stellt eine am Stadtrand ge-

wachsene Struktur dar, die allein schon be-

dingt durch die Höhe der Silos ortsbildprä-

gend ist. Diese dominante Wirkung ist zwar 

grundsätzlich stadtgestalterisch nicht förder-

lich. Der Betrieb stellt jedoch eine gesunde, 

gewerbliche Nutzung dar, die von der opti-

schen Wirkung abgesehen positiv für die 

Stadt ist.  

Es ist nicht davon auszugehen, dass an der 

optischen Wirkung der Kubaturen etwas We-

sentliches zu verändern ist, solange die Nut-

zung besteht. Daher wird aus diesem Um-

stand keine Maßnahme abgeleitet. Auch 

während des Bestehens der Nutzung be-

steht lediglich die Möglichkeit durch private, 

z.B. die Fassade betreffende Maßnahmen 

hier Einfluss zu nehmen. Dies ist ein wichti-

ges Ziel für die Gesamtstadt. 

 

Aufgrund der Höhe sind die Silos grundsätz-

lich als Werbeträger interessant, was aber 

aufgrund ihrer Wirkung im Stadtbild ein sehr 

sensibles Thema ist. Es muss daher sicher-

gestellt sein, dass nicht z.B. durch Werbeflä-

chen eine negative Wirkung entfaltet wird. 

Die Stadt verfügt bereits über eine Werbean-

lagensatzung, die dem entgegenwirken soll. 

 

 

2-1 Gestalterische und funktionale Erneue-
rung des öffentlichen Raumes der Pfarr-
gasse 
Die Pfarrgasse als zentrale Straße im Leba-

cher Altstadtbereich soll einer umfassenden 

gestalterischen Aufwertung unterzogen wer-

den. Vor allem nach der Aufwertung der 

Fußgängerzone können die positiven städ-

tebaulichen Intentionen dieser Maßnahme 

aufgegriffen und in ihrer Wirkung für die ge-

samte Lebacher Innenstadt verstärkt wer-

den. Durch Gestaltungselemente wie Pflas-

terung, Beleuchtung, Beschilderung und Be-

grünung wird die kleinteilige Struktur dieses 

Entwicklungsschwerpunktes umgesetzt. Ein 

ansprechender öffentlicher Raum in Verbin-

dung mit den ortsbildprägenden städtebauli-

chen Dominanten entwickelt sich zu einem 

insbesondere für Fußgänger attraktiven 

Stadtraum. Von der Aufwertung des öffentli-

chen Raumes profitiert auch die Wohn- und 

Arbeitsumfeldqualität. 

 

Aufgrund des hohen Parkdrucks sind Park-

plätze in diesem Bereich wichtig. Parkplätze 

der Pfarrgasse und deren Gestaltung müs-

sen Teil der Planung des öffentlichen Rau-

mes sein. Die Flächenverfügbarkeit für wei-

tere Parkplätze im größeren Umfang, die der 

Stadthalle dienen, ist im Nahbereich derzeit 

nicht gegeben. Es muss daher in jedem Fall 

auch auf die vorhandenen Parkplätze im nä-

heren Umfeld (z.B. Tholeyer Straße) zurück-

gegriffen werden.  

 

Die Stadthalle ist ein wichtiger Bestandteil 

des kulturellen Lebens in Lebach. Die bauli-

che Eingangssituation ist attraktiv, zumal ein 

historisches Bestandsgebäude in das bauli-

che Konzept miteinbezogen wurde. 

 

Eine Vorfläche, die vor dem Eingang erfor-

derlich ist, ist zwar vorhanden, bedarf jedoch 

vor allem gestalterisch einer Aufwertung, da-

mit sie der Bedeutung als Entree für diesen 

wichtigen Ort der Kultur gerecht werden 

kann. Sinnvoll ist es, die Überplanung dieser 

Fläche im Zusammenhang mit einer Gestal-

tung des Straßenraumes zu sehen.  

 
Stand der Umsetzung: Bisher wurde die 

Maßnahme noch nicht geplant oder umge-

setzt. Die Maßnahme hat eine mittlere Prio-

rität.  

 

 
2-2  Beleuchtung öffentlicher Raum (Licht-

konzept) 
Siehe auch Maßnahme 1.3. 

Durch ein Beleuchtungskonzept kann das 

abendliche Erscheinungsbild in der Markt-

straße/Pfarrgasse verbessert werden, ähn-

lich wie dies in der Fußgängerzone erfolgt. 

Stadtbildprägende Gebäude können durch 

das Gestaltungsmerkmal „Licht“ zusätzlich 

akzentuiert und in Szene gesetzt werden. 
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Neben der gestalterischen Bedeutung, sol-

len aber auch die Sicherheit im Plangebiet 

verbessert werden („Angsträume“), s.o. 

 

Die Erstellung des Lichtkonzeptes auch für 

diesen Bereich ist mit dem Konzept für die 

Fußgängerzone zu sehen, da eine homo-

gene, aufeinander abgestimmte Konzeption 

für die gesamte Innenstadt Ziel ist. 

 

Stand der Umsetzung: Bisher wurde die 

Maßnahme noch nicht umgesetzt. Die Maß-

nahme hat eine mittlere Priorität und steht in 

Zusammenhang mit der Gesamtplanung für 

den Straßenraum in diesem Bereich. 

 

 

2-3 Umsetzung eines Shared-Space-Konzep-
tes in der Marktstraße 
Shared-Space zielt darauf ab, den Straßen-

raum städtebaulich aufzuwerten, die An-

sprüche aller Nutzergruppen (Kfz-Verkehr, 

Fuß- und Radverkehr, ÖPNV, Lieferverkehr, 

Personen mit Mobilitätseinschränkungen, 

Rettungsdienste) angemessen zu berück-

sichtigen, die Funktionalität der Straße über 

die reine Verkehrsfunktion hinaus zu stärken 

(Aufenthalt, Kommunikation, Wohnen, Ein-

kaufen) und die Rücksichtnahme der Ver-

kehrsteilnehmer zu verbessern.  

 

Erreicht werden soll dies durch die Schaf-

fung selbsterklärender, „aufgeräumter“ Stra-

ßenräume. Im Gegensatz zur Verkehrsberu-

higung von Erschließungsstraßen der 70er 

und 80er Jahre soll Shared-Space vor allem 

ein städtebaulich-soziologisch geprägter An-

satz sein. Nach Umgestaltung eines Stra-

ßenraumes im Sinne von Shared-Space soll 

die „soziale“ Interaktion von Verkehrsteil-

nehmern Verkehrsregeln mit Ausnahme des 

Rechtsfahrgebots und der Rechts-vor-Links-

Regel weitgehend überflüssig machen.  

 

In der Lebacher Innenstadt soll dieses Kon-

zept im Verlauf der Markstraße umgesetzt 

werden. Die verkehrsreiche Straße bildet 

                                                
6 Brilon, Bondzio, Weiser, Verkehrsgutachten zur Einrichtung einer Shared-Space-Zone in Lebach, Bochum, 2017 

eine verkehrliche Nord-Süd-Achse und ver-

läuft direkt zwischen der Fußgängerzone 

und dem Entwicklungsschwerpunkt an der 

Katholischen Kirche. Neben der Regulierung 

und Entschleunigung des Verkehrs auf der 

Markstraße, soll somit auch die Erreichbar-

keit und die Verknüpfung der beiden Ent-

wicklungsbereiche durch den Fuß- und Rad-

verkehr gefördert werden. 

 

Bei der Planung eines Shared-Space-Kon-

zeptes ist auf eine adäquate Anbindung, 

bzw. einen gestalterisch angemessenen 

Übergang zur Fußgängerzone zu achten. 

 

Im Rahmen eines Verkehrsgutachtens6 

wurde die Frage der Einrichtung einer 

Shared-Space-Zone im Bereich Markt-

straße/Am Markt untersucht. Die Machbar-

keit wurde verkehrstechnisch bestätigt. Ziel 

ist die Ausweisung eines verkehrsberuhig-

ten Geschäftsbereiches. 

 

Im Zuge der weiteren Planung wird darauf zu 

achten sein, dass ein adäquater Übergang 

zu den Umgestaltungsmaßnahmen im Be-

reich der Fußgängerzone geschaffen wird. 

  

Stand der Umsetzung: Bisher wurde die 

Maßnahme im Bereich der Markstraße bau-

lich noch nicht umgesetzt. Die Maßnahme 

hat eine mittlere Priorität. Der Minikreisel ist 

bereits umgesetzt. 

 

 

2-4 Umgestaltung ehem. Bauernhaus und an-
grenzende Parkplätze 
Ein altes Bauernhaus in der Trierer Straße 

ist in das Fördergebiet mit aufgenommen 

worden, da es u.a. aufgrund seiner Lage 

eine wichtige Bedeutung im Stadtgefüge 

spielen kann (außerhalb des eigentlichen 

Schwerpunktbereiches aber daran angren-

zend).  

 

Die vorhandenen Parkplätze an der 
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Tholeyer Straße sind ebenfalls im Förderge-

biet eingeschlossen. Die Nutzung ist bereits 

vorhanden, ggf. ist aber zu prüfen, inwieweit 

eine Neuordnung eine Optimierung bewir-

ken kann und eine gestalterische Aufwer-

tung erreicht werden kann. 

 
Stand der Umsetzung: Bisher wurde die 

Maßnahme noch nicht umgesetzt. Die Maß-

nahme hat eine niedrige Priorität.  

 

 
2-5 Einrichtung eines Parkleitsystems 

Ein großes Angebot, aber auch eine hohe 

Auslastung von Parkangeboten im inner-

städtischen Bereich führt zu zusätzlichem 

Parksuchverkehr. Durch die Einrichtung ei-

nes Parkleitsystems für die Lebacher Innen-

stadt kann der Individualverkehr effizient zu 

geeigneten Parkflächen geleitet und die 

Auslastung der Stellplätze gesteuert wer-

den.  

 

Stand der Umsetzung: Bisher wurde die 

Maßnahme noch nicht umgesetzt. Die Maß-

nahme hat eine mittlere Priorität.  

 

 

2-6 Schaffung einer Wegeverbindung zur 
Theel 
Derzeit lässt sich eine konkrete Möglichkeit 

zur Schaffung einer Wegeverbindung zwi-

schen Pfarrgasse und neuem Theel-Begleit-

weg nicht verorten. Es wäre dennoch wün-

schenswert, wenn eine solche Verbindung 

entstehen könnte, umso mehr, wenn die pro-

jektierte Wegeführung entlang der Theel in 

Richtung Eppelborn geschaffen ist. Mit die-

ser Maßnahme ist die Prüfung auf Verfüg-

barkeit, ggf. ein Flächenankauf, Planung und 

Umsetzung der Maßnahme verbunden. Ggf. 

wird ein Flächenerwerb notwendig.  

 

Der Weg verläuft teilweise im Überschwem-

mungsgebiet der Theel. Dies ist bei weiteren 

Planungen zu berücksichtigen. 

 

Stand der Umsetzung: Bisher wurde die 

Maßnahme noch nicht umgesetzt. Die Maß-

nahme hat eine geringe Priorität.  

 
 
3 Bereich Theel /Parkplatz südlich B 268 

Die hier beschriebenen Maßnahmen liegen 

teilweise nicht innerhalb eines Maßnahmen-

bereiches, sind zu diesen jedoch unmittelbar 

benachbart und zur funktionalen Verbindung 

oder Ergänzung teilweise erforderlich. 

 
 
3-1 Radwegeverbindung zwischen Lebach 

und Eppelborn entlang der Theel 
Ein wesentliches Element für eine hohe 

Qualität der überörtlichen Radverkehrsver-

bindung ist die Projektierung eines eigen-

ständig verlaufenden Radweges in Richtung 

Eppelborn. Der Weg soll Radfahrer von Ep-

pelborn kommend, parallel zum Verlauf der 

Theel führen.  

 

Fußgänger und Radfahrer können in Lebach 

somit insbesondere den Verlauf des Fließ-

gewässers und dessen naturnahe Umge-

bungsgestaltung besser wahrnehmen. 

Gleichzeitig ist eine schnelle Erreichbarkeit 

der Fußgängerzone, dem Innenstadtbereich 

um die katholische Kirche und des Verkehrs-

knotenpunktes am Bahnhof sichergestellt. 

Die Maßnahme ist in Verbindung mit 2-6 zu 

sehen. 

 

Der Weg liegt im Überschwemmungsgebiet 

der Theel. Dies ist bei weiteren Planungen 

zu berücksichtigen. 

 

 

Stand der Umsetzung: Die Maßnahme befin-

det sich derzeit in der Planung durch den 

LfS.  

 
 

3-2 Errichtung Fuß- und Radwegeverbindung 
zwischen Fußgängerbrücke und Post-
straße/Brücke 
Um dem Ziel der Verknüpfung der Bereiche 

um den Bitscher Platz und der Fußgänger-

zone näher zu kommen, ist neben der be-

reits erfolgten Errichtung der neuen Fußgän-

gerbrücke auch eine attraktive Zuwegung für 

Fußgänger und Fahrradfahrer erforderlich. 
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Die Fußwegeverbindung ist bereits vorhan-

den. 

 

Auf die Bedeutung dieser Maßnahme für die 

Verbindung angrenzender Bereiche mit der 

Innenstadt wird an anderer Stelle dieses Be-

richtes hingewiesen. Insbesondere die 

Grundschule und das BBZ können von der 

Brücke und der Weiterführung des Weges 

profitieren, da eine kurze Verbindung dieses 

nördlichen Bereiches mit dem Bitscher Platz 

und dem Bahnhof ermöglicht wird. Der Be-

reich von Rathaus und Hallenbad kann auf 

diese Weise besser aus Richtung der Schu-

len im Süden des Stadtgebietes bzw. der 

Landesaufnahmestelle erreicht werden 

kann. 

 

Stand der Umsetzung: Die Maßnahme der 

Fußgängerbrücke wurde bereits umgesetzt.  

 

 

3-3 Sanierung Fuß- und Radwegeverbindung 
auf Höhe des Raiffeisenmarktes 
Die Sanierung der weiteren Brücke auf Höhe 

des Raiffeisenmarktes könnte eine Optimie-

rung der Anbindung der nördlich der Theel 

gelegenen Bereiche an den Versorgungsbe-

reich entlang der Poststraße bewirken. Im 

Bereich der Wiesenstraße könnte die fußläu-

fige Verbindung weiter Richtung Norden at-

traktiviert werden. 

 

Stand der Umsetzung: Die Maßnahme ist 

noch nicht geplant. Funktional betrachtet ist 

die Brücke bereits vorhanden, könnte in ihrer 

Funktion aber durch eine Sanierung gestärkt 

werden. Die Maßnahme hat im Vergleich zu 

anderen Maßnahmen eine mittlere bis ge-

ringe Priorität.   

 
3-4 Parkplatz südlich B268  

Durch die Erneuerung des Belages des Park-

platzes südlich der B268 kann eine attraktive 

Aufwertung der zentralen, verknüpfenden 

Fläche zwischen Bahnhofsareal und Fuß-

gängerzone geschaffen werden. Die Gestal-

tung soll die Anordnung der Parkplätze opti-

mieren und gestalterisch eine Verbesserung 

bewirken. 

 

Gerade für diese inmitten der Innenstadt ge-

legene Fläche ist eine attraktive Begrünung 

auch aus stadtgestalterischer Sicht von Be-

deutung. Die Lage neben dem Grünbereich 

der Theel verbessert deren Bedeutung als 

innenstädtischer Grünzug.  

 

Der Parkplatz südlich der B268 wird durch 

Baum- und Strauchpflanzungen aufgewertet 

und belebt.  

 

Die Maßnahme entfaltet positive Wirkungen 

auf das Kleinklima.  

 

Stand der Umsetzung: Bisher wurde die 

Maßnahme noch nicht umgesetzt. Die Maß-

nahme hat eine mittlere Priorität. 

 

 
3-5 Beleuchtung unterhalb Hochstraße B268  

Siehe oben, u.a. Maßnahme 1.3/2.2. 

Durch ein Beleuchtungskonzept kann das 

abendliche Erscheinungsbild unterhalb der 

Hochstraße B268 verbessert werden. Ne-

ben der gestalterischen Bedeutung sollen 

aber auch die Sicherheit im Plangebiet ver-

bessert werden (s.o.). 

 

Die positiven Effekte moderner Leuchtmittel 

wurden bereits im Vorausgegangenen ange-

sprochen. 

 

Stand der Umsetzung: Bisher wurde die 

Maßnahme noch nicht umgesetzt. Die Maß-

nahme hat eine mittlere Priorität. S.o. 

 
 
3-6 Park an der Theel: Uferpark 

In der Konzeption für die Fußgängerzone 

(s.o.) ist auch die Marktstraße und das nörd-

liche Ufer der Theel überplant. An der Theel 

soll im Bereich südöstlich des Kreisels ein 

Park entstehen. Die dort vorhandene waben-

förmige Bebauung soll im Rahmen einer Ord-

nungsmaßnahme weitgehend abgebrochen 

werden. Die Ordnungsmaßnahme umfasst 

den Ankauf der Liegenschaft und den Ab-

bruch der Gebäude. 
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Im Böschungsbereich der Theel sollen Sitz-

stufen entstehen. Vorgesehen ist außerdem 

die Integration des Scaterparks. 

 

Der Park reicht teilweise ins Überschwem-

mungsgebiet der Theel hinein. Dies ist bei 

weiteren Planungen zu berücksichtigen. 

 

Der Bereich betrifft außerdem die Unterfüh-

rung unter der Hochstraße, der einer gestal-

terischen Aufwertung bedarf. Auch wirkt der 

Bereich derzeit als Angstraum. Dem soll 

durch eine verbesserte Beleuchtung entge-

gengewirkt werden.  

 

 
Ernst + Partner, Auszug Konzept 10/2017 

 

Stand der Umsetzung: Bisher wurde die 

Maßnahme noch nicht umgesetzt. Die Maß-

nahme hat eine hohe Priorität. 
 

4 Bereich Bitscher Platz / Poststraße 
Das Umfeld des Bitscher Platzes stellt den 

dritten Schwerpunktbereich in der Innen-

stadt dar. Wichtigste Maßnahme war die 

Neuordnung und Umgestaltung des Bitscher 

Platzes selbst, die im Vorangegangenen be-

reits angesprochen wurde.  

 

Dieser Maßnahme muss jedoch noch eine 

Reihe weiterer Maßnahmen folgen. 

 

 

4-1Neugestaltung Bitscher Platz 
Stand der Umsetzung: Die Maßnahme 

wurde bereits umgesetzt (s.o.) 

 

 
4-2 Umgestaltung und Begrünung Post-

straße/Straße Am Bahnhof  
Durch eine Umgestaltung der Poststraße/ 

Pickardstraße /Straße Am Bahnhof durch 

Pflasterung, Begrünung und Möblierung 

können die positiven gestalterischen Effekte 

des neu gestalteten Bitscher Platzes aufge-

nommen, und in ihrer Wirkung verstärkt wer-

den.  

 

Die Poststraße soll durch Baum- und 

Strauchpflanzungen aufgewertet und belebt 

werden. Gleiches gilt für die Begrünung der 

Straße Am Bahnhof. 

 

Stand der Umsetzung: Die Maßnahme soll 

mittelfristig fortgesetzt werden und wurde 

bereits teilweise umgesetzt. Eine Realisie-

rung in Bauabschnitten ist sinnvoll. 

 

 

4-3 Bepflanzung Brücke (Markstraße) 
Stand der Umsetzung: Die Maßnahme 

wurde bereits umgesetzt. 

 

 
4-4 Ergänzende Bebauung am Bahnhof/Seni-

orenheim 
Die betreffende Fläche stellt ein wertvolles 

Potential für eine bauliche Erweiterung in 

Zentrumsnähe dar. Die Nähe zum Bahnhof 

und zu den Versorgungsangeboten der In-

nenstadt sind ebenfalls ein wichtiger Stand-

ortvorteil. 

 

Anvisiert werden sollte hier eine Bebauung, 

die in den Erdgeschossen publikumsinten-

sive Nutzungen und in den Obergeschossen 

Wohnungen, u.a. betreutes Wohnen bein-

haltet. 

 

Belange des Immissionsschutzes sind auf-

grund der Nähe zur Bahn zu beachten. 

 

Mit dieser Freifläche verfügt die Stadt über 

ein Flächenpotential, das im Innerstädti-

schen Bereich sonst an keiner anderen 

Stelle in vergleichbarer Größe und mit einer 
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ähnlich guten Lage verbunden ist.  

 

Bedingt durch die räumliche Nähe zum 

Bahnhof ist die Fläche gut erreichbar. 

Gleichzeitig ist die Innenstadt fußläufig er-

reichbar, was einen Zugang zur Versor-

gungs-, Dienstleistungs- und Kulturinfra-

struktur der Stadt Lebach ermöglicht. Des-

wegen ist angedacht, auf der Fläche vor 

dem Bahnhofsgebäude ein Tagungshotel zu 

etablieren. So soll insbesondere die Ziel-

gruppe von Geschäftsreisenden erreicht 

werden.  

 

Es ist davon auszugehen, dass die Realisie-

rung dieser Maßnahme von Privaten über-

nommen wird.  

 

Die vorhandene Reihe hoher Bäume ist 

zwar ökologisch positiv zu bewerten, wirkt 

sich aber stadtgestalterisch insbesondere 

aufgrund ihrer Höhe eher ungünstig aus. Im 

Zuge einer Umnutzung sollte daher geprüft 

werden, ob der Erhalt dieser Bäume über-

wiegend erforderlich ist oder ob zu Gunsten 

einer Umgestaltung oder Neunutzung nicht 

darauf verzichtet werden kann, wenn ein 

entsprechender Ausgleich erfolgt. 

 

Stand der Umsetzung: Bisher wurde die 

Maßnahme noch nicht projektiert und umge-

setzt. Die Maßnahme hat eine mittlere Prio-

rität, was sich aber in Abhängigkeit von pri-

vaten Investitionen ändern kann. 

 
 
4-5 Baulückenschließung entlang der Post-

straße 
Das energetische Konzept sieht als Maß-

nahme eine Baulückenschließung entlang 

der Poststraße vor. In der Planzeichnung 

zum ISEK ist dies als Maßnahme daher ver-

ortet. Ob diese Maßnahme tatsächlich um-

setzbar ist, hängt von der Bereitschaft der 

Eigentümer ab, da die Freiflächen Teil der 

betreffenden Grundstücke sind und gärtne-

risch gestaltet sind. 

 
Stand der Umsetzung:  Bisher wurde die 

Maßnahme noch nicht projektiert oder um-

gesetzt. Die Maßnahme hat eine geringe Pri-

orität. Ihre Umsetzbarkeit ist fraglich. 

 

 

4-6 Ertüchtigung der Bahnunterführung 
Von der Pickardstraße aus gibt es eine Un-

terführung unter der Bahn, die den Bereich 

der Pickardstraße nördlich der Bahn mit dem 

südlichen Abschnitt verbindet. Diese Unter-

führung weist erhebliche gestalterische De-

fizite auf. Mit einer baulichen und gestalteri-

schen Aufwertung, u.a. einer besseren Be-

leuchtung lässt sich das Fördergebiet mit 

seinen öffentlichen Einrichtungen und Ver-

sorgungseinrichtungen besser für Fußgän-

ger und Radfahrer mit den Bereichen südlich 

der Bahn verbinden. Die Pickardstraße führt 

insbesondere auch auf die Dillinger Straße, 

die eine fußläufige Verbindung bzw. Verbin-

dung für den Radverkehr zu den Schulen 

und der Landesaufnahmestelle herstellt. 

Diese Bereiche werden mit einer Aufwertung 

der Unterführung besser mit dem Förderge-

biet verbunden. 

 

Vorstellbar ist hier z.B. die Ideenfindung mit-

tels einer Mehrfachbeauftragung oder eines 

kleinen Wettbewerbes. 

 

Stand der Umsetzung: Bisher wurde die 

Maßnahme noch nicht umgesetzt. Die Maß-

nahme ist wichtig im städtebaulichen Kon-

text und besitzt eine hohe bis mittlere Priori-

tät. 
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Gesamtmaßnahmenkonzept 
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2.4.  Maßnahmen ohne konkreten Flächenbe-
zug  

 
Folgende Maßnahmen beschränken sich 

nicht auf konkrete Flächen sondern gelten 

für das gesamte Fördergebiet (entspricht der 

Abgrenzung des Planbereiches, siehe S. 39; 

Nummerierung setzt die Nummerierung der 

verorteten Maßnahmen fort): 

 

5-1 Modernisierungsrichtlinie 

Die Modernisierungsrichtlinie dient zur 

Förderung von Modernisierungs-/In-

standsetzungsmaßnahmen an privaten 

Gebäuden innerhalb des Sanierungs- / 

Fördergebietes „Innenstadt Lebach“. In 

der Modernisierungsrichtlinie heißt es: 

„Die Modernisierung und Instandset-

zung baulicher Anlagen sind Einzel-

maßnahmen einer städtebaulichen Er-

neuerung. Sie tragen zur Verwirklichung 

der städtebaulichen Zielsetzungen und 

daher auch wesentlich zur Erreichung 

der mit dem Förderprogramm "Aktive 

Stadt- u. Ortsteilzentren" verbundenen 

Zielsetzung einer Attraktivierung des 

Stadtzentrums Lebach bei. (…) 

 
Das vorliegende teilräumliche Konzept 

(TEKO/ ISEK) ist Grundlage für die wei-

tere städtebauliche Gesamtentwicklung 

des Stadtzentrums. Es soll hier insbe-

sondere Fehlentwicklungen entgegen-

wirken oder vorbeugen, sowie das 

Stadtzentrum im Hinblick auf den demo-

graphischen und wirtschaftlichen Wan-

del als Wohn-/, Arbeits-/, Handels-/, 

Dienstleistungs- und Aufenthaltsstand-

ort stärken und weiterentwickeln, damit 

die Innenstadt künftig seine Zentrums- 

und Versorgungsfunktion nachhaltig er-

halten kann. (…) 

 

Die Stadt Lebach gewährt im Rahmen 

der verfügbaren Haushaltsmittel nach 

Maßgabe dieser Richtlinie Zuwendun-

gen für die Modernisierung und Instand-

setzung von baulichen Anlagen, die im 

räumlichen Geltungsbereich des För-

dergebietes „Innenstadt Lebach“ liegen. 

Der Auftragsteller / Eigentümer ver-

pflichtet sich, bestimmte im öffentlichen 

Interesse liegende Modernisierungs-/ 

lnstandsetzungsmaßnahmen auf seine 

Kosten durchzuführen und die Stadt för-

dert diese Maßnahmen nach Maßgabe 

dieser Richtlinie.(…) 

 

Der Antragsteller / Eigentümer wird wei-

terhin verpflichtet, sich vor Beginn der 

Modernisierungs-/lnstandsetzungsmaß-

nahme vom Zentrumsmanager und / o-

der dem Bauamt und / oder dem Beauf-

tragten der Stadt (Sanierungsmanager) 

beraten zu lassen. Über die Beratung 

wird eine kurze Ergebnisniederschrift 

gefertigt, die durch Unterschrift anzuer-

kennen ist.(…) 

 

Förderfähig sind Maßnahmen an und in 

einem modernisierungs- oder instand-

setzungsbedürftigen Gebäude, insbe-

sondere mit erheblichen Ausstattungs-

mängeln im Geltungsbereich der Sanie-

rungssatzung / des Fördergebiets, 

wenn dieses nach der Erneuerung noch 

für einen angemessenen Zeitraum sei-

ner vorgesehenen Nutzung dienen 

kann. (…) 

 

Auch die Modernisierung von gewerb-

lich genutzten Gebäuden bzw. von Ge-

bäudeteilen, insbesondere zur Siche-

rung und Steigerung der Attraktivität der 

Versorgungs- und Dienstleistungsfunk-

tion (attraktiver Branchenmix) im „zent-

ralen Versorgungsbereich“ des Stadt-

zentrums z.B. durch die Ansiedlung 

wünschenswerter Nutzungen / Sorti-

mente ist förderfähig.“ 

 

Weiterhin legt die Richtlinie fest, dass 

der Kostenerstattungsbetrag als eine 

auf den Einzelfall bezogene Pau-

schale (pauschalierter Kostenanteil § 

177 Abs. 4 BauGB) gewährt wird. Der 
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Kostenerstattungsbetrag beträgt pau-

schal 40 % der förderfähigen Gesamt-

kosten. Bei ortsbildprägenden Gebäu-

den kann ein Kostenerstattungsbe-

trag in Höhe von 50 % der förderfähi-

gen Gesamtkosten gewährt werden. 

In beiden Fällen wird ein Kostener-

stattungsbetrag von max. 15.000 € 

pro Gebäude gewährt. 

 

Näheres enthält die Richtlinie selbst. Die 

Modernisierungsrichtlinie wird im Dezem-

ber 2019 beschlossen. Sie dient als 

Grundlage für die künftige Förderung von 

Einzelmaßnahmen. 

 

Insgesamt sind 100.000 € an Mitteln für 

Zuschüsse verfügbar. 

 

 

5-2 Verfügungsfonds  

Verfügungsfonds sind Mittel, die zur Un-

terstützung bestimmter Maßnahmen in-

nerhalb des Fördergebietes eingesetzt 

werden können. Über ihre Verwendung 

entscheidet die Lenkungsgruppe. (S.o.) 

 

Pro Jahr sind 15.000 € insgesamt verfüg-

bar, über deren Einsatz die Lenkungs-

gruppe entscheiden kann. 

 

 

5-3 Zentrumsmanagement 

Das Zentrumsmanagement ist bereits 

installiert. Es dient im Wesentlichen der 

Koordinierung und Steuerung der Maß-

nahmen im Stadtzentrum. Pro Jahr sind 

ca. 40.000 € insgesamt Kosten dafür 

eingestellt. 

 

 
2.5.  Wechselwirkungen  

Die genannten Maßnahmen zielen insge-

samt auf eine Verbesserung von Stadtbild, 

Aufenthaltsqualität, Attraktivität und damit 

auf eine Stärkung des zentralen Innenstadt-

bereiches. Einer weitergehenden Entlee-

rung soll entgegengewirkt werden, wodurch 

nicht zuletzt eine Verbesserung der Wohn- 

und Arbeitsumfeldqualität erreicht werden 

soll. 

 

Die gestalterische und funktionale Aufwer-

tung dient insbesondere auch der Imagewir-

kung der Gesamtstadt, die ansonsten durch 

städtebauliche Mängel wie Leerstände oder 

gestalterische Defizite beeinträchtigt werden 

kann.  

 

Die Aufwertung der Fußgängerzone zum 

Beispiel macht den Standort attraktiv für Be-

sucher, Gewerbetreibende und Eigentümer. 

Die Neugestaltung des Freiraumes verbes-

sert die Akzeptanz für Veranstaltungen im 

Bereich der Fußgängerzone, was sich wie-

derrum positiv auf das Image auswirken 

kann. Insofern kann die gestalterische Auf-

wertung der Fußgängerzone eine Initialwir-

kung entfalten, die viele andere Bereiche 

bzw. die Gesamtstadt positiv beeinflusst. 

 

Vorrangige Bedeutung hat die Vernetzung 

der drei identifizierten Schwerpunktberei-

che. Mit Errichtung der Fußgängerbrücke 

über die Theel ist ein sehr wichtiger Schritt 

zur Verbesserung der Vernetzung bereits er-

folgt. Die Brücke verbindet insbesondere 

den Schwerpunktbereich Rathaus/Hallen-

bad/Fußgängerzone mit dem Schwerpunkt-

bereich Bahnhof/Bitscher Platz. Darüber 

hinaus werden, wie an anderer Stelle ausge-

führt, kurze Verbindungen außerhalb des 

Fördergebietes liegender Nutzungen, z.B. 

der Schulen zu dem einen oder dem ande-

ren der Bereiche ermöglicht. 

 

Der Marktstraße kommt ebenfalls eine wich-

tige fußläufige Verbindungsfunktion zwi-

schen Schwerpunktbereich Kirche/Stadt-

halle und den beiden anderen Schwerpunkt-

bereichen zu, weshalb eine gestalterische 

und funktionale Aufwertung und damit auch 

eine Erhöhung der Attraktivität für Fußgän-

ger auch in diesem Bereich wichtig ist.  

 

Darüber hinaus sind die wichtigsten Maß-

nahmen, wie z.B. die gestalterische und 

funktionale Aufwertung der Fußgängerzone 



INTEGRIERTES STÄDTEBAULICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT (ISEK) 
als Fortschreibung des Teilräumlichen Konzeptes (TEKO) für die Lebacher Innenstadt    
 

 

43 

oder die Aufwertung der Marktstraße, die zur 

Stärkung zur Verbindung zwischen den drei 

Schwerpunktbereichen unbedingt erforder-

lich ist, sind bereits identifiziert und teilweise 

auch angestoßen worden.  

 

Alle Maßnahmen zielen im Wesentlichen auf 

eine Stärkung des zentralen Innerortsberei-

ches. Indem beispielsweise Maßnahmen zur 

Attraktivierung im Bereich Fußgängerzone 

umgesetzt werden, wird die Innenstadt ins-

gesamt gestärkt, da z.B. eine höhere Attrak-

tivität für Kunden und Besucher den vorhan-

denen Einzelhandel fördern, was sich positiv 

auf das Image und damit auf den gesamten 

Standort auswirkt. Ein Mehr an Kunden und 

Publikum bewirkt natürlich mitunter auch ei-

nen erhöhten Parkdruck. Daher müssen 

auch Maßnahmen zur Optimierung vorhan-

dener Parkplätze bzw. des Parkens im Stra-

ßenraum bedacht werden. Insbesondere 

Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV-

Angebotes und der fußläufigen Verbindun-

gen/Radwegeverbindungen sind in diesem 

Zusammenhang aber von ebenso großer 

Bedeutung. Letztere haben wiederum klima-

tische Auswirkungen und erzielen damit öko-

logische Effekte und nicht zuletzt positive 

Auswirkungen auf die Wohn- und Arbeitsum-

feldqualität. 

 

Dies soll beispielhaft verdeutlichen, dass die 

Maßnahmen vielfältige Wechselwirkungen 

haben und sich gegenseitig beeinflussen. 

 
 
2.6. Wirkungen von Maßnahmen über das 

Fördergebiet hinaus 

 
Das ISEK grenzt ein konkretes Fördergebiet 

ab, innerhalb dessen Maßnahmen vorgese-

hen und verortet werden. Darüber hinaus 

gibt es aber auch Handlungsbedarfe und 

Auswirkungen, die nicht auf das Förderge-

biet beschränkt sind, sich nicht in einzelne 

Maßnahmen fassen lassen oder auf Berei-

che außerhalb des Fördergebiets beziehen, 

sich aber dennoch auch auf die Innenstadt 

oder weitere Bereiche auswirken. Solche 

Maßnahmen werden daher nicht in der Maß-

nahmentabelle auftauchen, sind aber den-

noch wichtig und werden daher im Folgen-

den aufgeführt. 

 

Auswirkungen über das Fördergebiet hinaus 

haben grundsätzlich alle Maßnahmen, die 

zu einer Verbesserung des Stadtimages bei-

tragen, da von dieser Wirkung nicht nur das 

Fördergebiet selbst, sondern die ganze 

Stadt direkt und indirekt profitieren kann. 

 

Alle Maßnahmen, die zur Verbesserung der 

Wohnumfeldqualität beitragen und damit 

das Wohnen in der Innenstadt stärken die-

nen insofern indirekt der Innenentwicklung, 

als die Attraktivität innerstädtischen Wohnen 

gestärkt wird und damit dazu beigetragen 

werden kann, dass Neuentwicklungen au-

ßerhalb des vorhandenen Innenbereichs 

verhindert werden können. Die Maßnahme, 

die auf die Entwicklung einer Brachfläche 

nahe dem Bahnhof u.a. auch für Wohnzecke 

zielt, entspricht direkt dem Ziel der Innenent-

wicklung. 

 

Wohnen im Zentrum hilft, Wege zu minimie-

ren. Da Versorgungseinrichtungen und Ein-

zelhandel in der Innenstadt vorhanden sind 

und weiter gestärkt werden, lassen sich fuß-

läufig von innerstädtischem Wohnraum aus 

auch viele Dinge erledigen, so dass Verkehr 

gemindert werden kann. 

 

Die mit einigen Maßnahmen anvisierte Ver-

besserung von Wegeverbindungen verbes-

sern die Erreichbarkeit von Einrichtungen 

und Nutzungen im Fördergebiet. Davon pro-

fitieren umliegende (und auch weiter ent-

fernte) Quartiere, insbesondere auch Schu-

len und Bildungseinrichtungen (z.B. Wege-

verbindung zum Bahnhof, ÖPNV-Erreich-

barkeit) und nicht zuletzt auch die Erreich-

barkeit des Zentrums von weiter außerhalb 

gelegenen Einrichtungen wie der LAST. 

 

Eine wichtige überörtliche Vernetzungsfunk-

tion stellt der Radweg von/nach Eppelborn 

da. 
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Diese Auflistung zeigt, dass einige der wich-

tigsten Maßnahmen bereits angegangen 

wurden, so die Fußgängerbrücke über die 

Theel, die die fußläufige Vernetzung u.a. aus 

Richtung Norden kommend mit dem Bahn-

hof oder auch aus Richtung Süden kom-

mend mit Rathaus und Hallenbad deutlich 

verbessert. 

 

Die Neuordnung und Umgestaltung des Bit-

scher Platzes war ebenfalls eine sehr wich-

tige Maßnahme, die zur Imageverbesserung 

und Verbesserung der Wohn- und Arbeits-

umfeldqualität beigetragen hat. Gleiches gilt 

für die Aufwertung der Fußgängerzone, die 

aktuell gerade in Planung und bald in Um-

setzung ist. 

 

 
2.7. Maßnahmen, die nicht weiterverfolgt wer-

den 

Teil des ursprünglichen Gesamtkonzeptes 

sind auch solche Maßnahmen, die bereits 

umgesetzt worden sind. Diese sind in der 

obigen Auflistung aufgeführt und als bereits 

durchgeführt benannt. 

  

Im Rahmen der Fortschreibung werden un-

ter Berücksichtigung der aktuellen städte-

baulichen Zielsetzungen aber auch bereits 

formulierte Maßnahmen auf ihre Erforder-

lichkeit geprüft. Folgende Projekte, welche 

im TeKo 2011 einen Bestandteil des Maß-

nahmenkataloges darstellten, entfallen in 

der aktuellen Fortschreibung: 

 
• Ankauf und Abriss Gebäude Am Markt 5 
(1100 m² BGF) (viergeschossig) 
Durch den Ankauf und den Abriss der Ge-

bäude sollte eine Öffnung der Fußgänger-

zone zu den südlich gelegenen Naherho-

lungsflächen an der Theel geschaffen wer-

den und die fußläufige Vernetzung von 

Bahnhof und Innenstadt gestärkt werden. 

Der Rahmenplan von Ernst + Partner setzt 

allerdings ein stärkeres Gewicht auf die 

Wahrung der raumbildenden Gebäudestruk-

turen in der Fußgängerzone, weshalb die 

damals im TeKo enthaltene Maßnahme ent-

fällt. Eine fußläufige Erreichbarkeit durch die 

Unterführungen ist trotzdem weiterhin mög-

lich. 

 
• Ankauf und Abriss Gebäude Am Markt 
13 (1200 m² BGF) (dreigeschossig) 
Gleiches gilt auch für diese Maßnahme, die 

nicht weiterverfolgt wird. 

 
• Errichtung Kiosk (ca. 35 m² BGF, einge-
schossig) 
Im Rahmen des ursprünglichen GEKO 

wurde für die Belebung der Fußgängerzone 

die Errichtung eines Kiosks als Maßnahme 

vorgeschlagen. Der Rahmenplan von Ernst 

+ Partner sieht für den öffentlichen Raum in 

der Fußgängerzone vorwiegend gestalteri-

sche Maßnahmen und bauliche Elemente 

zur Steigerung der Attraktivität und dem Be-

reitstellen von Angeboten zur öffentlichen 

Nutzung. Bauliche Nutzungen sollen vorwie-

gend in den bereits bestehenden baulichen 

Strukturen Raum finden. Bestehende Leer-

stände einer neuen Nutzung zuzuführen hat 

Priorität vor der Errichtung neuer baulicher 

Anlagen. Daher soll auf diese Maßnahme im 

Zuge der Fortschreibung verzichtet werden. 

 
• Umnutzung der Gewerbeflächen in den 
Erdgeschossen zu Wohnflächen (ca. 
2000 m² BGF 
Die Fußgängerzone soll als Ort des öffentli-

chen Lebens erhalten und entwickelt wer-

den. Im Erdgeschoss sollen deswegen vor-

wiegend gewerbliche und öffentliche Nut-

zungen zu Kundenverkehr und Synergieef-

fekten führen. Wohnraum ist im Sinne einer 

vertikalen Nutzungsgliederung eher in den 

oberen Geschossen in der Fußgängerzone 

denkbar.  

 

Es handelt sich dabei um private Maßnah-

men. Die Ergänzung einer Wohnnutzung 

sollte grundsätzlich möglich sein, sofern sich 

keine umfeldbedingte Konfliktsituation 

ergibt, die die Mischnutzung ausschließt. 

• Fußweg entlang Theel beidseitig (ca. 
300 m pro Seite, 4 m Breite) 
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Insbesondere aufgrund der bestehenden Ei-

gentumsverhältnisse in diesem Bereich ist 

eine rasche Umsetzung der Maßnahme we-

nig realistisch. Eine Alternative zu der entfal-

lenen Maßnahme stellt überörtliche der Rad- 

und Fußweg nach Eppelborn dar, der auch 

im Bereich der Theel verlaufen soll. Hier 

konzentriert sich der Verlauf jedoch auf die 

nördliche Seite des Flussverlaufes. Ein bei-

derseits zu entwickelnder Weg entfällt als 

Maßnahme. 

 

 

2.8. Grundlagen für alle Maßnahmen 

Wichtig können, wie bereits ausgeführt auch 

solche Maßnahmen sein, die Private betref-

fen. Soweit diese konkret zu verorten sind, 

sind sie oben bereits aufgeführt. 

 

Gerade Private betreffende Maßnahmen er-

fordern Information und Kooperation. Da 

viele Maßnahmen, so etwa die Bebauung 

entlang der Fußgängerzone betreffend Pri-

vate betreffen, ist eine Einbeziehung Priva-

ter und der Öffentlichkeit daher umso wichti-

ger. Da die Öffentlichkeit von vielen Maß-

nahmen (z.B. durch Beeinträchtigungen 

während der Bauphase) auch tangiert wer-

den kann, ist eine möglichst frühzeitige Ein-

bindung und Information der Bürger umso 

wichtiger. 

 

Im Rahmen des Zentrumsmanagements 

sind hier bereits wichtige Schritte gemacht 

worden. Die Aufgabe der Planung und Um-

setzung der Maßnahmen an der Fußgänger-

zone wird explizit mit der Öffentlichkeitsbe-

teiligung verknüpft werden, die Teil der 

Durchführung ist.  

 

Auch künftig wird es Aufgabe der Stadt sein, 

eine enge Zusammenarbeit mit Privaten zu 

suchen. Dies kann insbesondere über die 

Aktivitäten des Zentrummanagements, über 

Programme, die aufgelegt und aus Verfü-

gungsfonds unterstützt werden, erfolgen. 

Wo z.B. bauleitplanerisch unterstützt wer-

den kann, ist dies durch entsprechende 

Festsetzungen in Bebauungsplänen mög-

lich. 

 

Grundsätzlich ist die Betrachtung der Anfor-

derungen verschiedener Nutzergruppen er-

forderlich. Bei allen Maßnahmen im öffentli-

chen Raum sind natürlich die Belange von 

Senioren zu berücksichtigen.  

 

Ebenfalls wichtig sind die Wegeverbindun-

gen, die junge Menschen in die Innenstadt 

führt. Ausgehend von den Schulen nördlich 

und südlich der Innenstadt gibt es z.B. den 

Bahnhof oder auch das Hallenbad als Ziel. 

 

An Familien richten sich z.B. die geplanten 

Spielmöglichkeiten der Fußgängerzone. 

Auch der geplante Weg die Theel begleitend 

kann durch Zugänglichmachen des Uferbe-

reichs hier Ziel werden.  

 

Eine Besonderheit stellt in Lebach der hohe 

Anteil an Migranten dar, was insbesondere 

aus der Landesaufnahmestelle herrührt. 

Hier gibt es den Bedarf an fußläufigen oder 

ÖPNV Verbindungen in Richtung Hallenbad, 

Einzelhandel, der Innenstadt usw. Da die 

Migranten vielfach nur übergangsweise in 

der Landesaufnahmestelle verbleiben und 

überdies aus einer Vielzahl unterschiedli-

cher ethnischer Gruppierungen mit unter-

schiedlichen Anforderungen bestehen, wur-

den hieraus konkrete städtebauliche Maß-

nahmen nicht abgeleitet. Zum Beispiel die 

Maßnahmen zur Verbesserung von Wege-

verbindungen kommen jedoch auch diesen 

Mitbürgern zugute. 
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3. Kosten-, Prioritäts- und 
Evaluationstabelle 
Die nachfolgende Tabelle dient als Kom-

pendium der in dem GEKO von 2011 ent-

wickelten Maßnahmen und deren Umset-

zungsstand. Es wird unterschieden zwi-

schen bereits umgesetzten, in Umset-

zung befindlichen und noch ausstehen-

den Maßnahmen, welche mit aktuellen 

Kostenansätzen belegt werden. Dabei 

handelt es sich um grobe Kostenschät-

zungen. Die angenommenen Planungs-

kosten beziehen sich jeweils auf die grob 

ermittelten Baukosten. Die Maßnahmen 

entsprechen in ihrer Reihenfolge derer 

des ehemaligen TeKos und werden ent-

sprechend abgehandelt.  

 Die einzelnen Maßnahmen sind hinsicht-

lich ihrer Dringlichkeit unterschiedlich zu 

gewichten. Eine Priorisierung gibt die 

Lang- bzw. Kurzfristigkeit und die Umset-

zungsnotwendigkeit der Maßnahmen 

vor. Daher werden die einzelnen Maß-

nahmen in die drei Kategorien „Hohe Pri-

orität“, „Mittlere Priorität“ sowie „Niedrige 

Priorität“ eingestuft: 

 -  Maßnahmen der Kategorie „Hohe Prio-

rität“ besitzen eine hohe Dringlichkeit 

und sollen kurzfristig (binnen 1-5 Jah-

ren) angegangen werden.  

 - Die Maßnahmen mittlerer Priorität sind 

von großer Bedeutung für die städti-

sche Entwicklung, werden jedoch auf-

grund der Notwendigkeit einer Stufung 

oder weil zunächst bestimmte Rahmen-

bedingungen geschaffen werden müs-

sen, den Maßnahmen der 1. Stufe 

nachgestellt (s.o.). Sie sollen mittelfris-

tig (etwa 5-12 Jahre) entwickelt werden.  

- Auch die Maßnahmen „Niedriger Priori-

tät“ sind wichtig bzw. förderlich für die 

Entwicklung der Innenstadt, sind jedoch 

nicht zwingend erforderlich bzw. an 

Probleme gebunden (z.B. fehlende Flä-

chenverfügbarkeit), die kurz- oder mit-

telfristig nicht lösbar sind. Auch die pri-

vaten Maßnahmen werden soweit mög-

lich in diese Kategorien eingeteilt, auch 

wenn sie mitunter durch die Stadt nicht 

oder nur bedingt beeinflussbar sind. 

 Den Maßnahmen werden ferner grobe 

Kosten zugeordnet.  

 Dort wo Maßnahmen bereits projektiert 

sind, lassen sich diese Kosten relativ ge-

nau angeben. Wo dies nicht der Fall ist, 

handelt es sich um sehr grobe Schätzun-

gen, die zumeist auf Basis von Flächen-

ansätzen erfolgt sind und daher nur als 

Anhaltswerte dienen können. Teilweise 

kann bei einzelnen Maßnahmen festste-

hen, dass Kosten anfallen werden, diese 

auch nur annähernd realistisch anzuge-

ben, ist jedoch im derzeitigen Planungs-

stadium nicht möglich. In der Tabelle er-

folgt dann ein entsprechender Hinweis 

und eine Erläuterung, warum eine realis-

tische Einschätzung nicht möglich ist. 
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Nr. Maßnahme Anmerkungen Kosten Evaluation Hohe  
Priorität  

Mittlere 
Priorität 

Niedrige 
Priorität  

1 Bereich Fußgängerzone 

1-
1a 

Gestalterische 
und funktionale 
Erneuerung öff. 
Raum der Fuß-
gängerzone  

Bauliche Umsetzung wird 
bald abgeschlossen; 
- Planung 
- Bauliche Umsetzung 

3,5 Mio € nahezu voll-
ständig umge-
setzt 

X   

1-
1b 

Gestalterische 
und funktionale 
Erneuerung öff. 
Raum Rathaus-
platz 

Bauliche Umsetzung wird 
bald abgeschlossen; 
- Planung abgeschlos-

sen 
- Bauliche Umsetzung 
steht bevor 

4,4 Mio € Planung abge-
schlossen 

X   

1-2 Aufwertung Tief-
garage 

einschließlich Aufwertung 
Parken über der TG 
(Kosten in Abhängigkeit 
von der Planung, daher 
keine genaueren Anga-
ben (abhängig nicht nur 
vom Planungsziel son-
dern auch vom Ist-Zu-
stand, der noch nicht ge-
nauer eruiert ist, grobe 
Schätzung 0,8 Mio €);  
 
Umfasst also  
- Begutachtung Ist-Zu-

stand,  
- Planungskosten,  
- Baukosten 

Ca. 0,8 
Mio (gro-
ber An-
satz) 

noch nicht um-
gesetzt 

 X  

1-3 Lichtkonzept  Planung wurde vorgezo-
gen für den Bereich der 
FGZ und des Rathaus-
platzes, dort erster Um-
setzungsschritt 
Fortführung von Planung 
und Umsetzung im weite-
ren Plangebiet 
Planungskosten und 
Baukosten 

Der Mas-
terplan ist 
bereits fer-
tiggestellt. 
Zu Kosten 
für die Um-
setzung: 
k.A. 

Masterplan 
fertiggestellt 

X (FGZ 

und Rat-
haus-
platz) 

 
 
X (übri-

ger In-
nenstadt-
bereich) 

 

1-4 Förderpro-
gramm Dachbe-
grünungen 

Förderprogramm 
zu private Maßnahmen, 
k.A.  

Ca 60.000 
€ 
k.A. 

noch nicht um-
gesetzt 

 X  

1-5 Energetische 
Sanierung 

größtenteils private Maß-
nahmen, daher k.A.; 
Energetisches Quartiers-
konzept wurde bereits er-
stellt. 

k.A. noch nicht um-
gesetzt 

X X  

1-6 Verbesserung 
im Bereich des 
ÖPNV 

Ergänzende Haltestellen 
(Kosten abhängig von 
Anzahl und Standort, da-
her Kosten noch nicht be-
stimmbar) 
Taktung Fahrpläne (v.a. 
Abstimmungsaufwand, 

Derzeitiger 
Ansatz 
50.000 € 

noch nicht um-
gesetzt 

X   
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Nr. Maßnahme Anmerkungen Kosten Evaluation Hohe  
Priorität  

Mittlere 
Priorität 

Niedrige 
Priorität  

daher keine Angaben zu 
anfallenden Kosten) 

1-7 Ladesäulen für 
Elektrofahr-
zeuge 

ggf. im Zusammenhang 
mit der Tiefgaragenpla-
nung 
Mehrkosten Wallbox 
 
Kosten für eigenständige 
Station 

 
 
 
Ca.  
1.500 €  
25.000 € 

noch nicht um-
gesetzt 

X X  

2 Bereich Kirche (Marktstraße / Pfarrgasse)  

2-1 Gestaltung und 
funktionale Er-
neuerung öff. 
Raum 

Planungkosten 
Baukosten (Kosten kon-
zeptabhängig, daher gro-
ber Ansatz) 

Ca. 
250.000 € 

noch nicht um-
gesetzt 

 X  

2-2 Beleuchtung öf-
fentlicher Raum  

Siehe 1.3  noch nicht um-
gesetzt 

 X  

2-3 Umsetzung ei-
nes Shared-
Space-Konzep-
tes in der Markt-
straße 

Planungskosten  
Baukosten  

1 Mio € noch nicht um-
gesetzt 

 X  

2-4 Umgestaltung 
Bauernhaus 

Ggf. Ordnungsmaß-
nahme, sonst private 
Maßnahme, daher k.A. 
 

k.A. noch nicht um-
gesetzt 

  X 

2-5 Einrichtung 
Parkleitsystem 

grob geschätzter Ansatz 
(konzeptabhängig) 

Ca. 50.000 
€ 

noch nicht um-
gesetzt 

 X  

2-6 Wegeverbin-
dung zur Theel 

Ggf. Ankauf erforderlich 
(noch unklar) 
Planung  
 
Baukosten 

k.A. 
 
ca. 20.000 
€ 
ca. 50.000 
€ 

Noch nicht 
umgesetzt 

  X 

3 Bereich Theel /Parkplatz südlich B 268 

3-1 Radwegeverbin-
dung zwischen 
Lebach und Ep-
pelborn  

Planung 
Baukosten 
 
Keine städtische Maß-
nahme, Radweg be-
gleited Bundesstraße, 
daher Finanzierung und 
Umsetzung LfS 

 
 
 
k.A. 

In Planung X   

3-2 Fußgängerbrü-
cke  

Brückenbau ist erfolgt 
 

 umgesetzt    

3-3 Brückensanie-
rung  

Planung 
Umsetzung 

80.000 € 
(grober An-
satz) 

   X 

3-4 Begrünung und 
Gestaltung 

Planung  
Umsetzung 
(Förderfähigkeit wird zu 

45.000 € 
(grober An-
satz) 

noch nicht um-
gesetzt 

 X  
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Nr. Maßnahme Anmerkungen Kosten Evaluation Hohe  
Priorität  

Mittlere 
Priorität 

Niedrige 
Priorität  

Parkplatz süd-
lich B268  

prüfen sein, hier: keine 
Neuanlage) 

3-5 Beleuchtung un-
terhalb B268  

Siehe 1.3  noch nicht um-
gesetzt 

 X  

3-6 Park an der 
Theel: Uferpark 

In Planung 
Ordnungsmaßnahme 
Planung und Bau 

2,0 € noch nicht um-
gesetzt 

X   

4 Bereich Bitscher Platz / Poststraße 

4-1 Neugestaltung 
Bitscher Platz 

  umgesetzt    

4-2 Umgestaltung 
und Begrünung 
Poststraße/Am 
Bahnhof 

Planung 
Baumaßnahme, Pflanz-
maßnahme 

130.000 € 
(grober An-
satz) 

teilweise be-
reits umge-
setzt, weitere 
Umsetzung in 
Bauabschnit-
ten 

 X  

4-3 Bepflanzung 
Brücke 

  bereits umge-
setzt 

   

4-4 Ergänzende Be-
bauung 

Private Maßnahme k.A.   X  

4-5 Baulücken-
schließung 

Private Maßnahme, Um-
setzung fraglich 

k.A.    X 

4-6 Ertüchtigung der 
Bahnunterfüh-
rung 

Planung 
Baumaßnahme (Kosten 
Konzeptabhängig, Vor-
schlag Ideenfindungsver-
fahren) 

500.000 € 
(grober An-
satz, kon-
zeptabhän-
gig) 

noch nicht um-
gesetzt 

X   

Maßnahmen ohne konkreten Projektbezug 

5-1 Modernisie-
rungsrichtlinie 

Planung ist erfolgt 
 
Bereitstellung von Zu-
schüssen für private 
Maßnahmen 

 
 
100.000 € 

Planung um-
gesetzt 

Jährlich wiederkehrend 

5-2 Verfügungs-
fonds 

Bereitstellung von Zu-
schüssen für private 
Maßnahmen 

15.000 
€/Jahr 

 Jährlich wiederkehrend 

5-3 Zentrumsma-
nagement 

Bereits installiert 40.000 
€/Jahr 

 Jährlich wiederkehrend 
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4. Einbindung der Öffentlich-
keit und der Träger öffent-
licher Belange 
Die Ergebnisse des ISEK wurden im Rah-

men der Lenkungsgruppe am 04.11.2019 

vorgestellt und diskutiert. 

 

Informiert wurde dabei über das Plan-

instrument des Integrierten städtebauli-

chen Entwicklungskonzeptes und dessen 

Herleitung aus dem Gemeindeentwick-

lungskonzept (GEKO). Dabei wurde ins-

besondere darauf hingewiesen, dass das 

ISEK ein informelles und dynamisches 

Planwerk ist, welches zwar nicht allge-

meinverbindlich wie ein Bebauungsplan 

ist, mit dem sich die Gemeinde jedoch für 

ihre künftige Entwicklung selbst bindet. 

 

Die Maßnahmenbereiche und Einzelmaß-

nahmen wurden vorgestellt. Dabei wurde 

auf die unterschiedliche Bedeutung und 

Priorität sowie Tragweite von Maßnah-

men hingewiesen. Einige Maßnahmen, so 

wurde erläutert, sind für die Ziele der At-

traktivierung und Stärkung der Ortsmitte 

von großer Bedeutung weshalb sie ele-

mentar sind und große Priorität besitzen. 

Mit anderen Maßnahmen hingegen las-

sen sich beispielsweise punktuell kleine 

Aufwertungen oder funktionale Verbesse-

rungen erreichen, diese sind jedoch nicht 

von elementarer Bedeutung oder 

auch kurzfristig aus anderen Grün-

den nicht umsetzbar und besitzen 

daher geringe Priorität. 

 

Bezug genommen wurde bei Erläu-

terungen und Diskussion insbeson-

dere auf die drei Schwerpunktberei-

che und die einzelnen Maßnahmen. 

 

Das ISEK wird darüber hinaus im 

Rathaus der Stadt Lebach offenge-

legt. Die Öffentlichkeit kann sich im 

Rahmen der Offenlage über die In-

halte informieren und Anregungen 

zur Planung äußern. 

 

Ergebnis: 

Während der Offenlage wurden Stellung-

nahmen nicht abgegeben bzw. geäußert. 
 

Die Lenkungsgruppe wurde während des 

Verfahrens mit dem Entwurf des ISEK be-

fasst. Die abschließende Fassung wird 

der Lenkungsgruppe zu gegebener Zeit 

zur Kenntnis gegeben. 
 

Die Träger öffentlicher Belange wurden 

im August/September 2020 an der Pla-

nung beteiligt. Eine Übersicht über die ge-

nannten Belange ist dem vorliegenden 

Text als Anhang beigefügt.  
 

Die Belange, die genannt wurden (z.B. 

Leitungen, mögliche Kampfmittelbelas-

tung), betreffen zumeist die Ebene der 

verbindlichen Bauleitplanung. Bereits für 

das ISEK von Interesse sind insbeson-

dere die Belange, die im Folgenden ge-

nannt werden und durch Nennung an die-

ser Stelle als Hinweise in das ISEK aufge-

nommen wurden: 

 

- LUA: Sanierungsgebiet liegt innerhalb 

Wasserschutzzonen II und III; die fol-

gende Darstellung zeigt die Abgren-

zung der engeren und weiteren 

Schutzzone. Die blaue Abgrenzung ist 

Wasserschutzzone II, die grüne Linie 

schließt Schutzzone III ein. 

 

 
Quelle: Website der Stadt Lebach 



INTEGRIERTES STÄDTEBAULICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT (ISEK) 
als Fortschreibung des Teilräumlichen Konzeptes (TEKO) für die Lebacher Innenstadt    
 

 

51 

- LUA: Hinweis auf 5 Altlastenverdachts-

flächen (LEB_4243 Ehemalige Tank-

stelle Ciewald und Klein, LEB_4244 

Ehemalige Chem. Reinigung Kret-

schmer, LEB_20976 Raiffeisenge-

lände (teilsaniert), LEB_1891 Postbe-

triebshof (teilsaniert), LEB_4236 Ehe-

malige Chem. Reinigung Rasper), mit 

denen bei nachfolgenden Planungen 

entsprechend umzugehen ist (frühzei-

tige Prüfung Gefahrenpotential, auf 

späteren Planungsebenen Hinzuzie-

hen eines Bodensachverständigen 

(gem. § 18 BBodSchG) und Abstim-

mung mit der unteren Bodenschutzbe-

hörde. In diesem Zusammenhang wird 

auch auf den wirksamen Flächennut-

zungsplan der Stadt Lebach hingewie-

sen. Die Thematik der Altlastenver-

dachtsflächen ist im Rahmen der Bau-

leitplanung oder bei ähnlichen Pla-

nungsvorhaben zu beachten. 

- LUA: Überschwemmungsgebiet der 

Theel (ÜSG, Verordnung vom 

10.12.2001), Betroffenheit von weiten 

Teilen des Innenstadtbereiches zwi-

schen Poststraße und Am Markt bei 

HQ 100; Schutzvorschriften des § 78 

WHG gelten; Planungen im Bereich 

der Theel sind frühzeitig mit dem LUA 

abzustimmen. Die Ab grenzung ist in 

die Planzeichnung des ISEK übernom-

men worden.  

- Ministerium für Inneres, Bauen und 

Sport: weitestgehende Deckung mit 

dem LEP „Siedlung“, aber Hinweis auf 

die zeitgleiche Bauleitplanung „Rewe-

Markt“ und den daraus resultierenden 

Widersprüchen zum ISEK7 

-  Ministerium für Inneres, Bauen und 

Sport: Widerspruch LEP „Umwelt“ zu I-

SEK: jegliche Siedlungserweiterungen 

                                                
7 Der zwischenzeitlich rechtswirksame Bebauungs-

plan für einen REWE-Markt im Bereich Heeres-

straße wurde von einer Auswirkungsanalyse 

(MARKT UND STANDORT, 2020) begleitet. Diese 

kam zu dem Ergebnis, das Vorhaben aus Gründen 

der Verbesserung der Nahversorgungssituation zu 

und –neuplanungen sind im Vorrang-

gebiet für Hochwasserschutz unzuläs-

sig: neue Baugebiete werden im ISEK 

nicht vorgeschlagen, lediglich einzelne 

Baulückenschließungen innerhalb der 

im Zusammenhang bebauten Ortslage 

(siehe auch Aussage zum Über-

schwemmungsgebiet; das ÜSG ist in 

die Planzeichnung des ISEK aufge-

nommen worden.) 

-  Ministerium für Inneres, Bauen und 

Sport: Widerspruch LEP „Umwelt“ zu I-

SEK: das Planungsgebiet liegt im Vor-

ranggebiet für Grundwasserschutz: 

s.o. bereits in Wasserschutzgebiet um-

gesetzt, das bei weitergehenden Pla-

nungen zu berücksichtigen ist. 

 

 
Auszug aus dem Landesentwicklungsplan (LEP) – 

Teilabschnitt „Umwelt“ vom 13. Juli 2004, der die 

Lage von großen Teilen des ISEK-Gebietes im VW 

(Vorranggebiet für Grundwasserschutz) und einen 

Teil entlang der Theel im VH (Vorranggebiet für 

Hochwasserschutz) zeigt 

 

 

5. Monitoring und Evaluie-
rung 
Das ISEK ist ein dynamisches Planwerk, 

das entsprechend seiner zeitlich gestaf-

felten Prioritätenliste Schritt für Schritt 

Grundlage dafür ist, dass aus den in ihm 

empfehlen. Es wurde festgehalten, dass zwar kein 

enger räumlicher funktionaler Zusammenhang zur 

Kernstadt vorhanden ist. Aufgrund des Verkaufsflä-

chenbedarfs und dem Mangel an alternativen 

Standorten wurde das Vorhaben jedoch befürwor-

tet. 
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festgehaltenen Maßnahmen konkrete 

Planungsschritte und Vorhaben entwi-

ckelt und umgesetzt werden. 

 

Im Vorangegangenen sind solche Maß-

nahmen genannt worden, die sich in der 

Umsetzung befinden, die bereits umge-

setzt worden sind, die weiterhin entspre-

chend ihrer Priorität anvisiert werden sol-

len sowie solche Maßnahmen, die im ur-

sprünglichen TeKo noch enthalten waren, 

jedoch zukünftig nicht weiter verfolgt wer-

den. 

 

Diese Überprüfung soll künftig auch das 

vorliegende ISEK erfahren, da auch des-

sen Zielaussagen und sein Maßnahmen-

konzept überprüft und hinterfragt werden 

müssen. 

 

Nach Beschluss des ISEK beginnt also 

ein Prozess des „Abarbeitens“. Naturge-

mäß wird es dabei immer wieder den Be-

darf von Anpassungen geben, weil Priori-

täten hinterfragt und ggf. neu gesetzt wer-

den müssen. Aufgrund sich stetig ändern-

der Rahmenbedingungen (rechtliche 

Grundlagen, Fördermöglichkeiten, Eigen-

tumsverhältnisse, Flächenverfügbarkei-

ten, unerwartete Projektverläufe, konkrete 

Planungserfordernisse, u.v.a.) werden 

städtebauliche Zielsetzungen und darauf 

gegründete Maßnahmen hinterfragt und 

ggf. neu formuliert oder auch aufgegeben 

werden müssen.  

 

Die Evaluationsergebnisse sollen immer 

wieder in der Öffentlichkeit kommuniziert 

werden, um die Bürgerinnen und Bürger 

über den Fortgang der Planungen und er-

folgreich umgesetzte Projekte zu infor-

mieren. 

 

Es wird also weiterhin ein Monitoringpro-

zess erforderlich sein, in dessen Rahmen 

ein regelmäßiges Fortschreiben des ISEK 

durch Anpassung an geänderte Rahmen-

bedingungen und städtebauliche Zielset-

zungen erfolgt. 
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Anhang: ISEK Lebach - Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (August/September 2020) 
 

Träger Stellungnahme Auswirkungen auf das ISEK  

Amprion GmbH 
 

Keine Belange betroffen  -/- 

Creos Deutschland GmbH 
 

Keine Belange betroffen -/- 

Deutsche Bahn AG - Hinweis auf Eisenbahnüberfüh-
rung 

- Bitte nachrichtliche Übernahme 
der Betriebsanlagen 

- Bitte Hinweise und Vorgaben in 
Planung zu übernehmen 

 

Relevant im Falle eines Bebau-
ungsplanes oder von Planungen, 
die Bahnanlagen betreffen, keine 
direkten Auswirkungen auf das I-
SEK selbst 
 Maßnahmen, die Bahnanlagen 

betreffen (z.B. Ertüchtigung 
Bahnunterführung) werden mit 
der Bahnabzustimmen sein. 

Deutsche Telekom Technik 
GmbH 
 

- Hinweis auf Telekommunikati-
onslinien 

- Hinweis auf Vorgaben  
 

Relevant im Falle eines Bebau-
ungsplanes, keine Auswirkungen 
auf das ISEK 
 kein Handlungsbedarf im Rah-

men des ISEK 

Eisenbahn-Bundesamt - Hinweis auf die Lage des Gebie-
tes an die Eisenbahnstrecke 
3274 

- Bitte die Deutsche Bahn AG zu 
beteiligen 

 
 
 
- wurde bereits beteiligt (Stellung-

nahme s. oben) 
 

energis-Netzgesellschaft 
mbH 

- Hinweis auf vorhandene Leitun-
gen 

 

Relevant im Falle eines Bebau-
ungsplanes, keine Auswirkungen 
auf das ISEK 
 kein Handlungsbedarf im Rah-

men des ISEK 

EVS Abwasserwirtschaft 
 

- Hinweis auf vorhandene Abwas-
seranlagen 

 

Relevant im Falle eines Bebau-
ungsplanes, keine Auswirkungen 
auf das ISEK 
 kein Handlungsbedarf im Rah-

men des ISEK 

EVS- Abfallwirtschaft 
 

Keine Belange betroffen -/- 

Gemeinde Eppelborn 
 

Keine Belange betroffen -/- 

Gemeinde Saarwellingen 
 

Keine Belange betroffen -/- 

Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz 
 

- Grund- und Trinkwasserschutz 
 Sanierungsgebiet innerhalb 

Schutzzone II und III 
 
- Altlasten 
 Hinweis auf 5 Altlasten bzw. alt-

lastverdächtige Flächen 
 
- Gewässerentwicklung und Hoch-

wasserschutz 
 Bitte um Übernahme der ÜSG-

Grenzen in das Planwerk 
 

Relevant im Falle eines Bebau-
ungsplanes 
Die Hinweise wurden in den vorlie-
genden Text aufgenommen. 
Die Grenzen des ÜSG wurden in die 
Planzeichnung aufgenommen. 
 
 

Landesamt für Vermessung, 
Geoinformation und Landent-
wicklung 
 

- Hinweis auf vorhandene Höhen-
festpunkte 

Relevant im Falle eines Bebau-
ungsplanes, keine Auswirkungen 
auf das ISEK 
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 kein Handlungsbedarf im Rah-
men des ISEK 

Landespolizeipräsidium – 
Kampfmittelräumdienst 
 

- Hinweis auf mögliche Kampfmit-
telbelastung 

Relevant im Falle eines Bebau-
ungsplanes, keine Auswirkungen 
auf das ISEK 
 
 kein Handlungsbedarf im Rah-

men des ISEK 

Landwirtschaftskammer für 
das Saarland 
 

Keine Belange betroffen -/- 

Ministerium für Bauen, Inne-
res und Sport 
 

- weitest gehende Deckung mit 
dem LEP „Siedlung“, aber Hin-
weis auf die zeitgleiche Bauleit-
planung „Rewe-Markt“ und den 
daraus resultierenden Wider-
sprüchen zum ISEK 

 
- Widerspruch LEP „Umwelt“ zu I-

SEK: jegliche Siedlungserweite-
rungen und –neuplanungen sind 
im Vorranggebiet für Hochwas-
serschutz unzulässig 

 
- Widerspruch LEP „Umwelt“ zu I-

SEK: das Planungsgebiet liegt 
im Vorranggebiet für Grundwas-
serschutz 

 

Hinweise im ISEK, genannte Be-
lange werden im ISEK vermerkt 
Die Hinweise wurden in den vorlie-
genden Text aufgenommen.  
 

Ministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz 
 

Keine Belange betroffen 
 
Bitte um Beteiligung des Ober-
bergamtes und des LfS 
 

-/- 
 
Beide Träger wurden beteiligt 

Ministerium für Wirtschaft, Ar-
beit, Energie und Verkehr 
 

Keine Belange betroffen -/- 

Oberbergamt des Saarlandes 
 

Keine Belange betroffen 
 

-/- 

STEAG New Energies GmbH 
 

Keine Belange betroffen -/- 

Vodafone GmbH / Vodafone 
Kabel Deutschland GmbH 
 

- Hinweis auf vorhandene Tele-
kommunikationsanlagen 

Relevant im Falle eines Bebau-
ungsplanes, keine Auswirkungen 
auf das ISEK 
 kein Handlungsbedarf im Rah-

men des ISEK 

VSE Verteilnetz GmbH 
 

- Hinweis auf vorhandene Fern-
melde- und LWL-Erdkabel-Tras-
sen 

 

Relevant im Falle eines Bebau-
ungsplanes, keine Auswirkungen 
auf das ISEK 
 kein Handlungsbedarf im Rah-

men des ISEK 

 

 

 

 
 


